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Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte durch öffentli-
chen Aushang des Entwurfes des Bebauungsplanes Nr. 256/II „Quettingen - Well-
pappenwerk Gierlichs nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ sowie der 
Entwurfsbegründung mit Umweltbericht und der vorliegenden umweltbezogenen Äu-
ßerungen im Zeitraum vom 13.12.2021 bis 17.01.2022 im Verwaltungsgebäude der 
Stadt Leverkusen (Elberfelder Haus, Hauptstraße 101) und über die Internetseite der 
Stadt Leverkusen. Parallel wurden die Träger öffentlicher Belange und die Fachberei-
che und Betriebe der Stadt Leverkusen beteiligt. Wegen einer nicht bereitgestellten 
Altlastenuntersuchung wurde im Zeitraum vom 14.01.2022 bis 14.02.2022 die ur-
sprüngliche öffentliche Auslegung wiederholt. Inhaltliche Änderungen an den bisher 
bereitgestellten Unterlagen wurden nicht vorgenommen.  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

a) Gewachsenes Wohngebiet vs. Betriebsstandort 
Das heutige Planerfordernis resultiert daraus, dass sich das Unternehmen zur 
Zeit der Gründung vor ca. 115 Jahren in einer relativen Alleinlage am Ortsrand 
befand. Mittlerweile hat sich eine Situation entwickelt, in der der Unternehmens-
standort einschließlich seiner vorgesehenen Erweiterungsfläche im Norden inmit-
ten eines verdichteten Siedlungsbereiches liegt, welcher im unmittelbaren Umfeld 
auch schutzbedürftige Wohnnutzungen umfasst. Auf der Ebene des Flächennut-
zungsplans der Stadt Leverkusen wurde aufgrund dieser Historie den plausiblen 
standortbezogenen Erweiterungsabsichten des Unternehmens schon seit Jahr-
zehnten Rechnung getragen und das Betriebsgelände überwiegend als einge-
schränktes Gewerbegebiet (GE*) dargestellt. Im eingeschränkten Gewerbegebiet 
ist nur die Ansiedlung von Gewerbebetrieben zulässig, die das Wohnen nicht we-
sentlich stören. Da auch die Prüfung von Standortverlagerungen keine für den 
Betrieb geeignete und zumutbare Alternative aufgezeigt hat, wurde entschieden 
den vorhandenen Standort mit flächensparenden Maßnahmen wie einem Hoch-
regallager weiterzuentwickeln. Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 256/II 
„Quettingen - Wellpappenwerk Gierlichs nördlich Herderstraße und westlich Mau-
rinusstraße“ zielt aber besonders darauf ab, neben dem Interesse künftiger Pla-
nungs- und Investitionssicherheit für das Unternehmen auch die Schutzinteres-
sen der Nachbarschaft angemessen zu berücksichtigen, indem ein eindeutiger 
rechtlicher Rahmen geschaffen wird, der unter Beteiligung der Behörden und der 
Öffentlichkeit die Konflikte insbesondere hinsichtlich der städtebaulichen Integra-
tion, der immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen und der verkehrlichen Be-
lange klärt und im Sinne einer Konfliktbewältigung langfristig steuert. 

b) Hochregallager - unmaßstäblicher Baukörper im Wohngebiet 
Das geplante Hochregallager hat Seitenlängen von ca. 48 bzw. 60 m und eine 
sichtbare Wandhöhe aufgrund der leichten Hanglage zwischen 17 und 19 m. 
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Das nähere Umfeld ist ebenfalls geprägt durch großformatige Baukörper: gestaf-
felte 4 bis 5-geschossige Geschosswohnungsbauten mit Längen von 40 bzw. 50 
m, Gesamtlängen über 100 m und Gebäudehöhen zwischen 13 und 18 m. Prä-
gend sind auch einzelne Hochhäuser an der Lützenkirchener Straße mit Höhen 
bis zu 28 m. Auch wenn das Hochregallager die unmittelbar angrenzende Bebau-
ung um ca. 5 - 6 m übersteigt, fällt es hinsichtlich seiner Abmessungen nicht aus 
dem heterogenen und großformatigen Baugefüge der Umgebungsbebauung im 
nördlichen Quettingen heraus. Die geplanten Kubaturen innerhalb des Sonderge-
biets sind aus Sicht der Stadt daher städtebaulich vertretbar. 
Es kommt hinzu, dass das Hochregallager im hinteren Grundstücksteil des Be-
triebsgeländes liegt, ca. 70 m von der Maurinusstraße entfernt und damit das 
Straßen- und Stadtbild von Quettingen nicht gravierend verändert. Der Abstand 
zwischen dem Geschosswohnungsbau und dem Hochregallager von ca. 25 bzw. 
30 m gewährleistet, dass weder eine erdrückende Wirkung entsteht noch die Be-
lichtungsverhältnisse in den angrenzenden Wohnbauten maßgeblich beeinträch-
tigt werden, wie die durchgeführte Verschattungsstudie verdeutlicht.  
In der Abwägung der unterschiedlichen Belange und der mangelnden Planungs-
alternativen ist damit die Neubaumaßnahme angrenzend an das Wohngebiet 
auch unter Berücksichtigung der umfangreichen Begrünungsmaßnahmen und 
der zurückhaltenden farblichen Gestaltung städtebaulich vertretbar. 

c) Betrieb nicht im Wohngebiet - Prüfung von Planungsalternativen? 
Zu Beginn der Erweiterungsabsichten der Firma Wellpappenwerk Franz Gierlichs 
GmbH & Co. KG hat die Geschäftsführung zusammen mit der Wirtschaftsförde-
rung Leverkusen die Variante einer vollständigen Betriebsverlagerung intensiv 
untersucht. In diesem Zuge sind drei Grundstücke in den Ortsteilen Hitdorf, 
Rheindorf und Manfort vertieft geprüft worden. Die Prüfung ist zu dem Ergebnis 
gekommen, dass alle Grundstücke für eine Verlagerung nicht in Frage kommen. 
Hauptgrund ist, dass alle Flächen weder vom Zuschnitt noch der Größe für eine 
moderne, effiziente und zukunftsorientierte Betriebs- und Produktionsstätte von 
Wellpappen geeignet sind. Ausgehend von einer notwendigen Gesamtlänge mo-
derner Wellpappenanlagen von mindestens 200 m und dazugehörigen Lagerka-
pazitäten von ca. 30.000 Palettenstellflächen ergibt sich zusammen mit den Be-
reichen für die Weiterverarbeitung, den Versand, die Verladung und das Rangie-
ren, die Stellplätze und ggfls. Erweiterungsreserven ein Gesamtflächenbedarf 
von ca. 60.000 m². Aufgrund dieser Anforderungen wird es auch seitens der Wirt-
schaftsförderung als wenig realistisch eingeschätzt, in absehbarer Zeit entspre-
chende Flächen im Leverkusener Raum zu finden. Dies hat sich auch durch ent-
sprechende Absagen aus den Nachbarkommunen Monheim, Langenfeld und 
Burscheid bestätigt. Eine Standortverlagerung außerhalb des Leverkusener Rau-
mes kommt für die Firma aufgrund der lokal begrenzten Kundenstruktur und der 
gewachsenen Mitarbeiterstruktur nicht in Frage. Auch die Variante eines Neu-
baus der geplanten Lager- und Versandanlage an anderer Stelle und damit eine 
teilweise Betriebsverlagerung wurde untersucht aber letztendlich verworfen, da 
die internen, größtenteils automatisierten und optimierten Betriebsabläufe deut-
lich verkompliziert werden und dadurch auch keine deutliche Minderung des be-
triebsbezogenen Verkehrs bzw. Verkehrslärms für das Wohnumfeld zu erwarten 
ist. 
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Daher wurde mangels geeigneter und zumutbarer Alternative entschieden, den 
vorhandenen Standort mit flächensparenden Maßnahmen wie einem Hochregal-
lager weiterzuentwickeln und dafür die am Standort seit Jahrzehnten vorgehal-
tene Erweiterungsfläche zu nutzen. 
Mit zu dieser Entscheidung beigetragen hat dabei der Faktor, dass die Firma 
Wellpappenwerk Franz Gierlichs GmbH & Co. KG den Betrieb zur Herstellung 
und Verarbeitung von Wellpappe seit 115 Jahren im Stadtteil Quettingen betreibt 
und ein stabiler Arbeitgeber mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Quet-
tingen und naher Umgebung ist. Der vorliegende Bebauungsplan bezweckt aller-
dings nicht allein die Ermöglichung einer Betriebserweiterung auf der bislang un-
bebauten Erweiterungsfläche, sondern insbesondere auch eine planerische 
Steuerung des Betriebsgeländes insgesamt, um unabhängig von baurechtlichen 
Genehmigungsverfahren oder ordnungsbehördlichen Maßnahmen einen zu-
kunftsfähigen und verlässlichen Ausgleich der unterschiedlichen Interessen des 
Betriebes und der Nachbarschaft herbeizuführen.   

d) Zunahme Schwerlastverkehr/Konflikt Schulweg 
Die in der Verkehrsuntersuchung prognostizierte KFZ-Verkehrsstärke beträgt auf 
der Maurinusstraße im Norden ca. 2.500 KFZ und im Süden ca. 3.200 KFZ mit 
einem Schwerverkehrsanteil von rund 1% bis 3%. Entsprechend den verkehrs-
technischen Richtlinien (vgl. Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen - RASt 
06) handelt es sich bei den ermittelten Prognosewerten um keine außergewöhn-
lich hohen Werte für innerstädtische Quartiersstraßen, die durch anliegende 
Wohnnutzung geprägt sind. Weiterhin sind Verkehrssicherheitsprobleme im Be-
reich der Maurinusstraße (Unfallhäufungen/Unfallschwerpunkte) den zuständigen 
Behörden nicht bekannt.  
In der Maximalvariante ist im Schwerverkehr durch die Betriebserweiterung eine 
Steigerung von bisher 52 LKW-Fahrten auf maximal 78 LKW-Fahrten, überwie-
gend mit Sattelzügen zu erwarten. Um die negativen Folgen der Zunahme des 
Schwerverkehrs hinsichtlich der Lärmbelastung, der Leistungsfähigkeit aber auch 
der Verkehrssicherheit zu minimieren, sind im Rahmen der Aufstellung des Be-
bauungsplanes unterschiedliche Varianten der Verkehrsführung untersucht wor-
den. Insgesamt wurde der Variante 3 der Vorzug zu geben. Die Variante 3 regelt 
die Erschließung so, dass die gesamte LKW-An- und Ablieferung des Betriebes 
über den nördlichen Teil der Maurinusstraße und weiter über die Lützenkirchener 
Straße/ Berliner Platz/Bonner Straße abgewickelt wird. In der Folge sinkt in der 
südlichen Maurinusstraße der Schwerverkehr gegenüber der Analyse deutlich 
auf 3 SV-Fahrten/24h (Analyse: 44 SV/24h) ab und erhöht damit hier auch die 
Verkehrssicherheit signifikant. In der nördlichen Maurinusstraße wird ein Zu-
wachs von 15 SV-Fahrten/24h auf 82 SV-Fahrten/24h erfolgen. Mit einem Verbot 
des Gehwegparkens im nördlichen Abschnitt der Maurinusstraße und der Verla-
gerung der Längsparker im öffentlichen Straßenraum zwischen Werkszufahrt und 
nördlicher Plangebietsgrenze kann auf diesem Straßenabschnitt ein regelgerech-
ter und verkehrssicherer Straßenraum entstehen. 
Die Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II hat am 18.07.2022 die abschlie-
ßende Entscheidung über die Auswahl der Varianten getroffen und sich für die 
Umsetzung der Variante 3 bei Realisierung des Bebauungsplanes Nr. 256/II 
„Quettingen-nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ entschieden. 
Die weitere rechtliche Sicherung der gewählten Variante der Verkehrsführung 
des betriebsbezogenen LKW-Verkehrs erfolgt im städtebaulichen Vertrag bzw. 
durch die Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen. Mit dieser Steuerung 
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auch des planexternen aber betriebsbezogenen Verkehrs wird dem Planungsziel 
der Gesamtsteuerung des bestehenden Betriebsstandortes in Form des Aus-
gleichs der Anforderungen der Unternehmenserweiterung und der Schutzinteres-
sen der Nachbarschaft inmitten einer Gemengelage auch hinsichtlich der Ver-
kehrssicherheit Rechnung getragen.  

e) Vernichtung Grünfläche und Beeinträchtigung Stadtklima 
In den Umweltthemenkarten des Landes Nordrhein-Westfalen (UVO-Umwelt-da-
ten vor Ort), welche die lokale Umweltsituation darstellt, liegt das Plangebiet be-
zogen auf das Klima am östlichen Rande der niederrheinischen Bucht. Das Plan-
gebiet mit seinem Umfeld wird in den Klimakarten mit der Darstellung der mittle-
ren Temperatur der letzten Jahrzehnte nicht als Kälteinsel dargestellt. Auf dieser 
Grundlage lässt sich sagen, dass die zur Bebauung anstehende Firmenfreifläche 
(ca. 12.500 m²) zwar eine gewisse thermische Ausgleichsfunktion durch gerin-
gere Aufheizung und Verdunstungskühlung aufweist, aber aufgrund der im städti-
schen Kontext vergleichsweise geringen Größe und der Ausgestaltung als reine 
Rasenfläche keine übergeordnete stadtklimatische Wirkung für den Stadtteil ent-
faltet.  
Durch die Gebäudegrundfläche des Neubauvorhabens und den neuen Verlade-
hof wird von der bisherigen Wiesenfläche ca. 70 % versiegelt. Der damit einher-
gehende Verlust an thermischer Ausgleichsfunktion und Biotopfunktion wird im 
Zuge der Umsetzung des Vorhabens durch folgende Maßnahmen kompensiert: 

• Begrünung der neuen Dachflächen: Zusammen mit dem Eingrünungsstrei-
fen (ca. 3700 m²) bleiben damit weiterhin ca. 75 % der bisherigen Wiesen-
fläche begrünt (inkl. Dachflächen) 

• Eingrünung durch Baumpflanzungen: Die Erweiterungsfläche wird an allen 
Seiten außer im Übergang zum Bestandsbetrieb mit durchgehenden 
Baumreihen eingegrünt.   

• Biodiversitätsfläche: Durch strukturreiche Gestaltung (gemäß textlicher 
Festsetzung 4.2 und 5.1/5.2 im Bebauungsplan) des Eingrünungsstreifens 
(ca. 30%) wird durch Schattenwurf und Verdunstung tagsüber ein thermi-
scher Ausgleich und eine kühlende Wirkung für die bebaute Umgebung in 
der Nacht insbesondere in den zunehmend heißeren Sommern erzeugt. 

• naturnahe Regenwasserbewirtschaftung: die Dachbegrünung zusammen 
mit der Muldenversickerung des Regenwassers bewirkt durch Wasserver-
dunstung eine Kühlung und somit einen weiteren Ausgleich.  

Der Umweltbericht kommt unter Würdigung der unterschiedlichen Umweltbe-
lange zu dem Ergebnis, dass bei Umsetzung der genannten Ausgleichsmaßnah-
men erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigungen nicht zu erwarten sind. Eine 
überschlägige Bilanzierung der Ausgleichsmaßnahmen auf der Grundlage der 
Arbeitshilfe zur Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft NRW ergibt, 
dass die Eingriffe durch die Ausgleichsmaßnahmen weitgehend ausgeglichen 
werden. Daher ist das Vorhaben als Maßnahme der Gewerbeentwicklung positiv 
zu beurteilen. 

f) Kreuzungen und Straßenraum zu beengt für Verkehr 
Die im November 2020 vom Ingenieurbüro für integrierte Verkehrsplanung 
Runge IVP durchgeführte Verkehrsuntersuchung zeigt auf, dass grundsätzlich 
die untersuchten Verkehrsvarianten 2 als auch Variante 3 aus der verkehrlichen 
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Sicht leistungsfähig abwickelbar sind, auch wenn aufgrund des großen Anwoh-
nerparkbedürfnisses im Bereich der Maurinusstraße das Gehwegparken zugelas-
sen wurde, sodass die Restfahrbahn abschnittsweise entsprechend den ver-
kehrstechnischen Richtlinien (RASt 06) für das Begegnen zweier LKWs nicht 
ausreicht. 
Auch sind Probleme in der Leistungsfähigkeit der beiden genannten Knoten-
punkte nicht bekannt. Bei den Verkehrsbeobachtungen herrschte zu allen Tages-
zeiten ein flüssiger Verkehrsablauf ohne längere Wartezeiten. Die Verkehrsmen-
genzunahmen durch das Erweiterungsbauvorhaben der Fa. Gierlichs sind niedrig 
(46 Mehr-Kfz-Fahrten gegenüber der Analyse am Tag!). Leistungsfähigkeitsein-
bußen sind insofern bei zusätzlich ca. 5 Kfz in der Spitzenstunde sicherlich nicht 
zu erwarten. 
Durch die Wahl der Variante 3 für die zukünftige Erschließung des Plangebietes 
wird die gesamte LKW-An- und Ablieferung des Betriebes über den nördlichen 
Teil der Maurinusstraße und weiter über die Lützenkirchener Straße/ Berliner 
Platz/Bonner Straße abgewickelt. In der Folge sinkt in der südlichen Maurinus-
straße und am Kreuzungspunkt Quettinger Straße der Schwerverkehr gegenüber 
der Analyse deutlich auf 3 SV-Fahrten/24h (Analyse: 44 SV/24h) ab. Konflikte 
durch Begegnungsverkehr und parkende Fahrzeuge werden insbesondere im 
südlichen Abschnitt der Maurinusstraße deutlich gemindert.   
Die Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II hat am 18.07.2022 die abschlie-
ßende Entscheidung über die Auswahl der Varianten getroffen und sich für die 
Umsetzung der Variante 3 bei Realisierung des Bebauungsplanes Nr. 256/II 
„Quettingen-nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ entschieden. 
Die weitere rechtliche Sicherung der gewählten Variante der Verkehrsführung 
des betriebsbezogenen LKW-Verkehrs erfolgt im städtebaulichen Vertrag bzw. 
durch die Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen. Mit dieser Steuerung 
auch des planexternen aber betriebsbezogenen Verkehrs wird dem Planungsziel 
der Gesamtsteuerung des bestehenden Betriebsstandortes in Form des Aus-
gleichs der Anforderungen der Unternehmenserweiterung und der Interessen der 
Nachbarschaft inmitten einer Gemengelage auch hinsichtlich der Leistungsfähig-
keit Rechnung getragen.  

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird bzgl. des Nachtverbotes für LKW gefolgt, ansonsten nicht 
gefolgt. 
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I/A 2.  Stellungnahme 2 - Schreiben vom 29.01.2022 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

a) Gewachsenes Wohngebiet vs. Betriebsstandort 
Das heutige Planerfordernis resultiert daraus, dass sich das Unternehmen zur 
Zeit der Gründung vor ca. 115 Jahren in einer relativen Alleinlage am Ortsrand 
befand. Mittlerweile hat sich eine Situation entwickelt, in der der Unternehmens-
standort einschließlich seiner vorgesehenen Erweiterungsfläche im Norden inmit-
ten eines verdichteten Siedlungsbereiches liegt, welcher im unmittelbaren Umfeld 
auch schutzbedürftige Wohnnutzungen umfasst. Auf der Ebene des Flächennut-
zungsplans der Stadt Leverkusen wurde aufgrund dieser Historie den plausiblen 
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standortbezogenen Erweiterungsabsichten des Unternehmens schon seit Jahr-
zehnten Rechnung getragen und das Betriebsgelände überwiegend als einge-
schränktes Gewerbegebiet (GE*) dargestellt. Im eingeschränkten Gewerbegebiet 
ist nur die Ansiedlung von Gewerbebetrieben zulässig, die das Wohnen nicht we-
sentlich stören. Da auch die Prüfung von Standortverlagerungen keine für den 
Betrieb geeignete und zumutbare Alternative aufgezeigt hat, wurde entschieden 
den vorhandenen Standort mit flächensparenden Maßnahmen wie einem Hoch-
regallager weiterzuentwickeln. Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 256/II 
„Quettingen - Wellpappenwerk Gierlichs nördlich Herderstraße und westlich Mau-
rinusstraße“ zielt aber besonders darauf ab, neben dem Interesse künftiger Pla-
nungs- und Investitionssicherheit für das Unternehmen auch die Schutzinteres-
sen der Nachbarschaft angemessen zu berücksichtigen, indem ein eindeutiger 
rechtlicher Rahmen geschaffen wird, der unter Beteiligung der Behörden und der 
Öffentlichkeit die Konflikte insbesondere hinsichtlich der städtebaulichen Integra-
tion, der immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen und der verkehrlichen Be-
lange klärt und im Sinne einer Konfliktbewältigung langfristig steuert. 

b) Zunahme Schwerlastverkehr/Konflikt Schulweg 
Die in der Verkehrsuntersuchung prognostizierte KFZ-Verkehrsstärke beträgt auf 
der Maurinusstraße im Norden ca. 2.500 KFZ und im Süden ca. 3.200 KFZ mit 
einem Schwerverkehrsanteil von rund 1% bis 3%. Entsprechend den verkehrs-
technischen Richtlinien (vgl. Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen - RASt 
06) handelt es sich bei den ermittelten Prognosewerten um keine außergewöhn-
lich hohen Werte für innerstädtische Quartiersstraßen, die durch anliegende 
Wohnnutzung geprägt sind. Weiterhin sind Verkehrssicherheitsprobleme im Be-
reich der Maurinusstraße (Unfallhäufungen/Unfallschwerpunkte) den zuständigen 
Behörden nicht bekannt.  
In der Maximalvariante ist im Schwerverkehr durch die Betriebserweiterung eine 
Steigerung von bisher 52 LKW-Fahrten auf maximal 78 LKW-Fahrten, überwie-
gend mit Sattelzügen zu erwarten. Um die negativen Folgen der Zunahme des 
Schwerverkehrs hinsichtlich der Lärmbelastung, der Leistungsfähigkeit aber auch 
der Verkehrssicherheit zu minimieren, sind im Rahmen der Aufstellung des Be-
bauungsplanes unterschiedliche Varianten der Verkehrsführung untersucht wor-
den. Insgesamt wurde der Variante 3 der Vorzug zu geben. Die Variante 3 regelt 
die Erschließung so, dass die gesamte LKW-An- und Ablieferung des Betriebes 
über den nördlichen Teil der Maurinusstraße und weiter über die Lützenkirchener 
Straße/ Berliner Platz/Bonner Straße abgewickelt wird. In der Folge sinkt in der 
südlichen Maurinusstraße der Schwerverkehr gegenüber der Analyse deutlich 
auf 3 SV-Fahrten/24h (Analyse: 44 SV/24h) ab und erhöht damit hier auch die 
Verkehrssicherheit signifikant. In der nördlichen Maurinusstraße wird ein Zu-
wachs von 15 SV-Fahrten/24h auf 82 SV-Fahrten/24h erfolgen. Mit einem Verbot 
des Gehwegparkens im nördlichen Abschnitt der Maurinusstraße und der Verla-
gerung der Längsparker im öffentlichen Straßenraum zwischen Werkszufahrt und 
nördlicher Plangebietsgrenze kann auf diesem Straßenabschnitt ein regelgerech-
ter und verkehrssicherer Straßenraum entstehen. 
Die Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II hat am 18.07.2022 die abschlie-
ßende Entscheidung über die Auswahl der Varianten getroffen und sich für die 
Umsetzung der Variante 3 bei Realisierung des Bebauungsplanes Nr. 256/II 
„Quettingen-nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ entschieden. 
Die weitere rechtliche Sicherung der gewählten Variante der Verkehrsführung 
des betriebsbezogenen LKW-Verkehrs erfolgt im städtebaulichen Vertrag bzw. 
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durch die Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen. Mit dieser Steuerung 
auch des planexternen aber betriebsbezogenen Verkehrs wird dem Planungsziel 
der Gesamtsteuerung des bestehenden Betriebsstandortes in Form des Aus-
gleichs der Anforderungen der Unternehmenserweiterung und der Schutzinteres-
sen der Nachbarschaft inmitten einer Gemengelage auch hinsichtlich der Ver-
kehrssicherheit Rechnung getragen.  

c) Verkehrslärm 
Die im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 256/II „Quettingen – 
Wellpappenwerk Gierlichs, nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ 
von der ACCON Köln GmbH im August 2021 durchgeführte schalltechnische Un-
tersuchung und die ergänzende Stellungnahme vom April 2022 hat auch die Zu-
nahme des Verkehrslärms insbesondere durch die Geräuschimmissionen des 
dem Betrieb zuzuordnenden Fahrzeugverkehrs auf der öffentlichen Straße gut-
achterlich untersucht.  
Die Untersuchung kommt bezüglich der Beurteilung der Auswirkungen des be-
triebsbedingten Fahrzeugverkehrs gemäß Nummer 7.4 TA Lärm zu dem Ergeb-
nis, dass das Kriterium der Erhöhung des Beurteilungspegels der Verkehrsgeräu-
sche um mindestens 3 dB(A) auch in der betrachteten Maximalsituation und bei 
Realisierung der Variante 3 der Verkehrsführung deutlich unterschritten wird und 
damit weitere Maßnahmen nicht erforderlich sind.  
Die auf den Verkehrsgutachten und Berechnungen zu Abschnitt 7.4 TA Lärm 
(Variante 3) aufbauende und nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Stra-
ßen – Ausgabe 2019 – RLS-19 erfolgte Ermittlung der Immissionspegel im nördli-
chen Abschnitt der Maurinusstraße ergibt maximale Beurteilungspegel von 61 dB 
(A) tagsüber an den nahegelegensten Fenstern der unmittelbar angrenzenden 
Wohnbebauung ohne Berücksichtigung des Verkehrs der Firma Gierlichs. Der 
betriebsbedingte Verkehr der Firma Gierlichs erhöht diesen Wert um 1,6 dB(A) 
auf maximal 63 dB(A). Ein Vergleich der oben genannten Beurteilungspegel in 
der Maurinusstraße mit den Orientierungswerten der DIN 18005 „Schallschutz im 
Städtebau“ Beiblatt 1, hier: allgemeines Wohngebiet 55 dB(A) Tag und 45 dB(A) 
Nacht, ergibt, dass die Maurinusstraße bereits im Ausgangszustand lärmvorbe-
lastet ist. Die im Rahmen der ergänzenden Stellungnahme ermittelten Beurtei-
lungspegel überschreiten die Orientierungswerte für allgemeine Wohngebiete 
schon im Ausgangszustand tagsüber mit maximal 6 dB(A) und mit 8 dB(A) im 
Falle der Gesamtbetrachtung, also unter Mitberücksichtigung des betriebsbe-
dingten Verkehrsaufkommens. Es wird deutlich, dass die Orientierungswerte un-
abhängig von dem betriebsbedingten Verkehrsaufkommen aufgrund der Ver-
kehrslärm-Vorbelastung besonders durch die teilweise dicht an der Straße ste-
hende Blockrandbebauung nicht eingehalten werden können. Aber die Werte zei-
gen auch, dass die vom Bundesverwaltungsgericht (Beschl. vom 25.04.2018 – 
9 A 16.16 -) für die Fachplanung angenommenen und hier zur Orientierung mit-
telbar herangezogenen geringeren Zumutbarkeitsschwellenwerte für Verkehrs-
lärm von 67 dB(A) am Tage auch bei Umsetzung der Maximalvariante deutlich 
unterschritten werden. Unter Berücksichtigung der Tatsachen, dass von den stär-
keren Überschreitungen lediglich vier Häuser im nördlichen Straßenabschnitt der 
Maurinusstraße betroffen sind, die Überschreitungen an den übrigen etwas von 
der Straße zurückstehenden Gebäuden deutlich geringer ausfallen, die Verkehrs-
lärmbelastung in der südlichen Maurinusstraße deutlich zurückgeht und das 
Nachtfahrverbot für LKW in der Maurinusstraße die nächtliche Verkehrslärmbe-
lastung mindert, sind die Überschreitungen der Orientierungswerte insgesamt für 
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einen innerstädtischen Bereich bzw. eine faktische Gemengelage (Orientierungs-
wert für Mischgebiete 60 dB(A) Tag) in der Abwägung mit den Planungszielen 
und den fehlenden Planungsalternativen aus Sicht der Stadt vertretbar. Um das 
Nachtfahrverbot einzuhalten, hat die Firma Wellpappenwerk Franz Gierlichs 
GmbH & Co. KG Lkw-Stellplätze im Gewerbegebiet Fixheide angemietet. Die be-
triebsbedingt notwendigen Lkw-Fahrten zwischen 22 Uhr und 6 Uhr starten bzw. 
enden dort. Die Einhaltung der Voraussetzungen für dieses Ergebnis - die Be-
rücksichtigung der Betriebszeiten, die maximalen betrieblichen LKW-Bewegun-
gen und die verkehrslenkenden Maßnahmen – werden in den städtebaulichen 
Vertrag aufgenommen bzw. über verkehrsrechtliche Maßnahmen sichergestellt. 

d) Vernichtung Stellplätze 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 256/II „Quettingen - Wellpap-
penwerk Gierlichs nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ werden 
keine Parkplätze im öffentlichen Raum vernichtet. Der Bebauungsplan sieht le-
diglich eine Verlagerung der vorhandenen öffentlichen Parkplätze (Längspark-
plätze) zwischen Werkszufahrt und nördlicher Plangebietsgrenze in westlicher 
Richtung vor unter Inanspruchnahme von Werksgelände. Es werden damit die 
Voraussetzungen geschaffen, dass zumindest auf diesem Straßenabschnitt künf-
tig ein regelgerechter und verkehrssicherer Straßenraum entstehen kann als 
heute. Neben ausreichend dimensionierten Gehwegen auf beiden Seiten (2,5 m) 
ist dann auch eine ausreichende Fahrbahnbreite (5,5 m) gegeben, die den Be-
gegnungsfall von PKW - LKW ermöglicht. Die entsprechenden Regelungen für 
die Neugestaltung der Parkplätze werden in den städtebaulichen Vertrag/Aus-
bauvertrag zwischen dem Investor und der Stadt Leverkusen geschlossen wird, 
mit aufgenommen 

e) Artenschutz   
In Bezug auf die mögliche Beeinträchtigung geschützter Tier- und Pflanzenarten 
wurde im Frühjahr 2020 ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag von dem Land-
schaftsarchitekten Dipl. Ing. Sven Peuker erstellt. Im Rahmen der durchgeführten 
Begehungen ergab sich für die planungsrelevanten Arten keine Beobachtung, je-
doch die Sichtung eines Greifvogelhorstes, der dem Sperber zuzuordnen ist. Auf 
Grundlage der Abfrage bei der LANUV am 11.03.2020 wird das vorgenannte pla-
nungsrelevante Brutvorkommen des Sperbers bestätigt.  
Um Verbotstatbestände gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz auszuschließen, 
werden Vermeidungs- bzw. Ersatzmaßnahmen in den Bebauungsplan als Fest-
setzungen aufgenommen. Bei Beachtung und Durchführung der vorgenannten 
Vermeidungsmaßnahmen sowie des Risikomanagements kann sicher ausge-
schlossen werden, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände im Sinne von 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG bei Umsetzung des Plans ausgelöst werden. 
Darüber hinaus sind die vorwiegenden Ziele des Umweltschutzes in diesem Fall 
– unter Berücksichtigung des geplanten Eingriffes – umfassende Maßnahmen, 
um eine hohe Biodiversität auf dem Eingriffsareal zu fördern. Durch strukturrei-
che Gestaltung des Eingrünungsstreifens (Anpflanzung von Sträuchern und Bäu-
men, Anhügelungen, Intensivbegrünungen, Sickermulden, Schotterrasenflächen 
etc.) entsteht für das Umfeld durch Verdunstung etc. tagsüber nicht nur ein ther-
mischer Ausgleich und eine kühlende Wirkung in der Nacht, sondern auch eine 
Habitatvielfalt, die zahlreichen Tierarten Lebensraum bietet. Dazu gehört eine ge-
zielte Auswahl an Pflanzen, die Bedeutung als Futterpflanzen für Insekten und 
Vögel besitzen, abgestorbene Äste und Stämme, die ein besonders wertvolles 
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Strukturelement darstellen. Totholz wird u.a. von Moosen, Flechten, Pilzen, Kä-
fern, Ameisen und solitären Wildbienen bzw. Wespen als Lebensraum genutzt. 
Zusätzlich können Vögel die Totholzhaufen als Sitzplätze, Singwarten und Nah-
rungsbiotope nutzen. Weiterhin gehören dazu vegetationsfreie Bereiche bzw. 
Schotterrasenflächen als Versteck, Brut- und Sonnenplätze von Insekten und an-
deren Bewohnern, temporäre Wasserflächen als Verbesserung des Wasseran-
gebotes für Insekten und Vögel.  
Der Umweltbericht kommt unter Würdigung der unterschiedlichen Umweltbe-
lange zu dem Ergebnis, dass bei Umsetzung der genannten Ausgleichsmaßnah-
men erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigungen nicht zu erwarten sind. In 
Teilen findet sogar eine Verbesserung statt aufgrund der geringen Biotopfunktion 
der bestehenden Rasenfläche. Eine überschlägige Bilanzierung der Ausgleichs-
maßnahmen auf der Grundlage der Arbeitshilfe zur Bewertung von Eingriffen in 
Natur und Landschaft NRW ergibt, dass die Eingriffe durch die Ausgleichsmaß-
nahmen deutlich ausgeglichen werden. Daher ist das Vorhaben als Maßnahme 
der Gewerbeentwicklung positiv zu beurteilen. 

f) Hochregallager - unmaßstäblicher Baukörper im Wohngebiet 
Lage und Größe des Hochregallagers resultieren aus der dringend erforderlichen 
Aufstockung der Lagerkapazitäten, den beengten Grundstücksverhältnissen und 
den automatisierten und optimierten Betriebsabläufen. Das geplante Hochregal-
lager hat Seitenlängen von ca. 48 bzw. 60 m und eine sichtbare Wandhöhe auf-
grund der leichten Hanglage zwischen 17 und 19 m. 
Das nähere Umfeld ist ebenfalls geprägt durch großformatige Baukörper: gestaf-
felte 4 bis 5-geschossige Geschosswohnungsbauten mit Längen von 40 bzw. 50 
m, Gesamtlängen über 100 m und Gebäudehöhen zwischen 13 und 18 m. Prä-
gend sind auch einzelne Hochhäuser an der Lützenkirchener Straße mit Höhen 
bis zu 28 m. Auch wenn das Hochregallager die unmittelbar angrenzende Bebau-
ung um ca. 5 - 6 m übersteigt, fällt es hinsichtlich seiner Abmessungen nicht aus 
dem heterogenen und großformatigen Baugefüge der Umgebungsbebauung im 
nördlichen Quettingen heraus. Die geplanten Kubaturen innerhalb des Sonderge-
biets sind aus Sicht der Stadt daher städtebaulich vertretbar. 
Es kommt hinzu, dass das Hochregallager im hinteren Grundstücksteil des Be-
triebsgeländes liegt, ca. 70 m von der Maurinusstraße entfernt und damit das 
Straßen- und Stadtbild von Quettingen nicht gravierend verändert. Der Abstand 
zwischen dem Geschosswohnungsbau und dem Hochregallager von ca. 25 bzw. 
30 m gewährleistet, dass weder eine erdrückende Wirkung entsteht noch die Be-
lichtungsverhältnisse in den angrenzenden Wohnbauten maßgeblich beeinträch-
tigt werden, wie die durchgeführte Verschattungsstudie verdeutlicht.  
In der Abwägung der unterschiedlichen Belange und der mangelnden Planungs-
alternativen ist damit die Neubaumaßnahme angrenzend an das Wohngebiet 
auch unter Berücksichtigung der umfangreichen Begrünungsmaßnahmen und 
der zurückhaltenden farblichen Gestaltung städtebaulich vertretbar. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird bzgl. des Nachtverbotes für LKW und der Variantenwahl 
gefolgt, ansonsten nicht gefolgt. 
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I/A 3.  Stellungnahme 3 – Schreiben vom 10.02.2022  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

a) Zunahme Schwerlastverkehr 
Die in der Verkehrsuntersuchung prognostizierte KFZ-Verkehrsstärke beträgt auf 
der Maurinusstraße im Norden ca. 2.500 KFZ und im Süden ca. 3.200 KFZ mit 
einem Schwerverkehrsanteil von rund 1% bis 3%. Entsprechend den verkehrs-
technischen Richtlinien (vgl. Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen - RASt 
06) handelt es sich bei den ermittelten Prognosewerten um keine außergewöhn-
lich hohen Werte für innerstädtische Quartiersstraßen, die durch anliegende 
Wohnnutzung geprägt sind.  
In der Maximalvariante ist im Schwerverkehr durch die Betriebserweiterung eine 
Steigerung von bisher 52 LKW-Fahrten auf maximal 78 LKW-Fahrten, überwie-
gend mit Sattelzügen zu erwarten. Um die negativen Folgen der Zunahme des 
Schwerverkehrs hinsichtlich der Lärmbelastung, der Leistungsfähigkeit aber auch 
der Verkehrssicherheit zu minimieren, sind im Rahmen der Aufstellung des Be-
bauungsplanes unterschiedliche Varianten der Verkehrsführung untersucht wor-
den. Insgesamt wurde der Variante 3 der Vorzug zu geben. Die Variante 3 regelt 
die Erschließung so, dass die gesamte LKW-An- und Ablieferung des Betriebes 
über den nördlichen Teil der Maurinusstraße und weiter über die Lützenkirchener 
Straße/ Berliner Platz/Bonner Straße abgewickelt wird. In der Folge sinkt in der 
südlichen Maurinusstraße der Schwerverkehr gegenüber der Analyse deutlich 
auf 3 SV-Fahrten/24h (Analyse: 44 SV/24h) ab und erhöht damit hier auch die 
Verkehrssicherheit signifikant. In der nördlichen Maurinusstraße wird ein Zu-
wachs von 15 SV-Fahrten/24h auf 82 SV-Fahrten/24h erfolgen. Mit einem Verbot 
des Gehwegparkens im nördlichen Abschnitt der Maurinusstraße und der Verla-
gerung der Längsparker im öffentlichen Straßenraum zwischen Werkszufahrt und 
nördlicher Plangebietsgrenze kann auf diesem Straßenabschnitt ein regelgerech-
ter und verkehrssicherer Straßenraum entstehen. 
Die Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II hat am 18.07.2022 die abschlie-
ßende Entscheidung über die Auswahl der Varianten getroffen und sich für die 
Umsetzung der Variante 3 bei Realisierung des Bebauungsplanes Nr. 256/II 
„Quettingen-nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ entschieden. 
Die weitere rechtliche Sicherung der gewählten Variante der Verkehrsführung 
des betriebsbezogenen LKW-Verkehrs erfolgt im städtebaulichen Vertrag bzw. 
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durch die Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen. Mit dieser Steuerung 
auch des planexternen aber betriebsbezogenen Verkehrs wird dem Planungsziel 
der Gesamtsteuerung des bestehenden Betriebsstandortes in Form des Aus-
gleichs der Anforderungen der Unternehmenserweiterung und der Schutzinteres-
sen der Nachbarschaft inmitten einer Gemengelage Rechnung getragen.  

b) Maurinusstraße für Schwerlastverkehr geeignet? 
Im Juli 2004 wurde eine Deckensanierung durchgeführt. Es wird nach Bewertung 
seitens des zuständigen Fachamtes kein Potenzial für überproportional auftre-
tende Fahrbahnschäden gesehen. Die Maurinusstraße ist auch für den Schwer-
lastverkehr nach den Vorgaben des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen förmlich gewidmet. 

c) Ladevorgänge im Straßenraum:  
Die im Straßenraum erfolgenden Anlieferungsprozesse sind ordnungsbehördlich 
abgestimmt und haben zu entsprechenden Beschilderungen geführt. Das zur Si-
cherung der Ladevorgänge angeordnete Halteverbot von 8 Uhr bis 12 Uhr, DI 
und DO, ist so gewählt, dass die Konflikte mit dem Schulbetrieb und dem Schul-
weg möglichst geringgehalten werden. Aufgrund der zeitlichen Beschränkung 
und der Tatsache, dass sie maximal zwei bis dreimal im Monat ohne Verkehrsbe-
hinderung erfolgen, sind sie städtebaulich vertretbar. Im weiteren Planungspro-
zess soll geprüft werden, ob sie auf das Betriebsgelände verlagert werden kön-
nen. Nach dem jetzigen Stand kollidieren sie auf dem Betriebsgelände mit Feuer-
wehrbewegungsflächen. Der Hinweis wird aber an die zuständige Ordnungsbe-
hörde weitergeleitet, die Anlieferungsprozesse künftig intensiver zu überwachen. 

d) Hochregallager - unmaßstäblicher Baukörper im Wohngebiet 
Lage und Größe des Hochregallagers resultieren aus der dringend erforderlichen 
Aufstockung der Lagerkapazitäten, den beengten Grundstücksverhältnissen und 
den automatisierten und optimierten Betriebsabläufen. Das geplante Hochregal-
lager hat Seitenlängen von ca. 48 bzw. 60 m und eine sichtbare Wandhöhe auf-
grund der leichten Hanglage zwischen 17 und 19 m. 
Das nähere Umfeld ist ebenfalls geprägt durch großformatige Baukörper: gestaf-
felte 4 bis 5-geschossige Geschosswohnungsbauten mit Längen von 40 bzw. 50 
m, Gesamtlängen über 100 m und Gebäudehöhen zwischen 13 und 18 m. Prä-
gend sind auch einzelne Hochhäuser an der Lützenkirchener Straße mit Höhen 
bis zu 28 m. Auch wenn das Hochregallager die unmittelbar angrenzende Bebau-
ung um ca. 5 - 6 m übersteigt, fällt es hinsichtlich seiner Abmessungen nicht aus 
dem heterogenen und großformatigen Baugefüge der Umgebungsbebauung im 
nördlichen Quettingen heraus. Die geplanten Kubaturen innerhalb des Sonderge-
biets sind aus Sicht der Stadt daher städtebaulich vertretbar. 
Es kommt hinzu, dass das Hochregallager im hinteren Grundstücksteil des Be-
triebsgeländes liegt, ca. 70 m von der Maurinusstraße entfernt und damit das 
Straßen- und Stadtbild von Quettingen nicht gravierend verändert. Der Abstand 
zwischen dem Geschosswohnungsbau und dem Hochregallager von ca. 25 bzw. 
30 m gewährleistet, dass weder eine erdrückende Wirkung entsteht noch die Be-
lichtungsverhältnisse in den angrenzenden Wohnbauten maßgeblich beeinträch-
tigt werden, wie die durchgeführte Verschattungsstudie verdeutlicht.  
In der Abwägung der unterschiedlichen Belange und der mangelnden Planungs-
alternativen ist damit die Neubaumaßnahme angrenzend an das Wohngebiet 
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auch unter Berücksichtigung der umfangreichen Begrünungsmaßnahmen und 
der zurückhaltenden farblichen Gestaltung städtebaulich vertretbar. 
.   

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird bzgl. des Nachtverbotes für LKW und der Variantenwahl ge-
folgt, ansonsten nicht gefolgt.  
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I/A 4.  Stellungnahme 4 – Schreiben vom 08.02.2022 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

a) Vorhabenbezog. Bebauungsplan vs. projektbezog. Angebotsbebauungsplan 
Das Plangebiet eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes kann aus rein 
rechtlichen Gründen nur der nördliche Teil des Betriebsgeländes, der eigentliche 
Erweiterungsbereich, sein. Eine planerische Gesamtsteuerung des Betriebsstan-
dortes im Sinne der Steuerung und Bewältigung der Konflikte zwischen den plau-
siblen, standortbezogenen Erweiterungsabsichten des Unternehmens und den 
berechtigten Schutzinteressen der Nachbarschaft kann daher durch den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan also nur begrenzt erfolgen. Da aufgrund der kon-
fliktträchtigen Gemengelage diese Gesamtsteuerung aber gerade Wille des Plan-
gebers und damit Aufgabe und Ziel des Bebauungsplanes ist, wurde ein Pla-
nungsinstrument gewählt, bei dem dies auch möglich ist.   

b) Zunahme Schwerlastverkehr/Konflikt Schulweg 
Die in der Verkehrsuntersuchung prognostizierte KFZ-Verkehrsstärke beträgt auf 
der Maurinusstraße im Norden ca. 2.500 KFZ und im Süden ca. 3.200 KFZ mit 
einem Schwerverkehrsanteil von rund 1% bis 3%. Entsprechend den verkehrs-
technischen Richtlinien (vgl. Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen - RASt 
06) handelt es sich bei den ermittelten Prognosewerten um keine außergewöhn-
lich hohen Werte für innerstädtische Quartiersstraßen, die durch anliegende 
Wohnnutzung geprägt sind. Weiterhin sind Verkehrssicherheitsprobleme im Be-
reich der Maurinusstraße (Unfallhäufungen/Unfallschwerpunkte) den zuständigen 
Behörden nicht bekannt.  
In der Maximalvariante ist im Schwerverkehr durch die Betriebserweiterung eine 
Steigerung von bisher 52 LKW-Fahrten auf maximal 78 LKW-Fahrten, überwie-
gend mit Sattelzügen zu erwarten. Um die negativen Folgen der Zunahme des 
Schwerverkehrs hinsichtlich der Lärmbelastung, der Leistungsfähigkeit aber auch 
der Verkehrssicherheit zu minimieren, sind im Rahmen der Aufstellung des Be-
bauungsplanes unterschiedliche Varianten der Verkehrsführung untersucht wor-
den. Insgesamt wurde der Variante 3 der Vorzug zu geben. Die Variante 3 regelt 
die Erschließung so, dass die gesamte LKW-An- und Ablieferung des Betriebes 
über den nördlichen Teil der Maurinusstraße und weiter über die Lützenkirchener 
Straße/ Berliner Platz/Bonner Straße abgewickelt wird. In der Folge sinkt in der 
südlichen Maurinusstraße der Schwerverkehr gegenüber der Analyse deutlich 
auf 3 SV-Fahrten/24h (Analyse: 44 SV/24h) ab und erhöht damit hier auch die 
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Verkehrssicherheit signifikant. In der nördlichen Maurinusstraße wird ein Zu-
wachs von 15 SV-Fahrten/24h auf 82 SV-Fahrten/24h erfolgen. Mit einem Verbot 
des Gehwegparkens im nördlichen Abschnitt der Maurinusstraße und der Verla-
gerung der Längsparker im öffentlichen Straßenraum zwischen Werkszufahrt und 
nördlicher Plangebietsgrenze kann auf diesem Straßenabschnitt ein regelgerech-
ter und verkehrssicherer Straßenraum entstehen. 
Die Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II hat am 18.07.2022 die abschlie-
ßende Entscheidung über die Auswahl der Varianten getroffen und sich für die 
Umsetzung der Variante 3 bei Realisierung des Bebauungsplanes Nr. 256/II 
„Quettingen-nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ entschieden. 
Die weitere rechtliche Sicherung der gewählten Variante der Verkehrsführung 
des betriebsbezogenen LKW-Verkehrs erfolgt im städtebaulichen Vertrag bzw. 
durch die Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen. Mit dieser Steuerung 
auch des planexternen aber betriebsbezogenen Verkehrs wird dem Planungsziel 
der Gesamtsteuerung des bestehenden Betriebsstandortes in Form des Aus-
gleichs der Anforderungen der Unternehmenserweiterung und der Schutzinteres-
sen der Nachbarschaft inmitten einer Gemengelage auch hinsichtlich der Ver-
kehrssicherheit Rechnung getragen.  

c) Hochregallager an anderer Stelle – Steuerung des Schwerverkehrs 
Auch die Variante eines Neubaus der geplanten Lager- und Versandanlage an 
anderer Stelle wurde zu Beginn der Erweiterungsabsichten der Firma Wellpap-
penwerk Franz Gierlichs GmbH & Co. KG untersucht. Diese wurde aber letztend-
lich verworfen, da die internen, größtenteils automatisierten und optimierten Be-
triebsabläufe damit deutlich verkompliziert werden und keine Minderung des be-
triebsbezogenen Verkehrs bzw. Verkehrslärms für das Wohnumfeld einhergeht. 
Weiterhin kann durch die Umsetzung der Variante 3 auch bei Realisierung der 
Maximalauslastung der betriebsbedingte Schwerverkehr so gesteuert werden, 
dass die daraus resultierenden Konflikte im Wohnumfeld an den meisten Stellen 
deutlich gemindert werden. 

d) Lärmkonflikte Wohnbebauung  
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 256/II „Quettingen – Well-
pappenwerk Gierlichs, nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ wur-
den die bestehende sowie geplante Geräuschsituation untersucht.  
Bezüglich des Gewerbelärms wurde für die bestehenden Betriebsanlagen eine 
schalltechnische Gesamtaufnahme durchgeführt. Die Beurteilung der geplanten 
Vorhaben erfolgte durch eine detaillierte Immissionsprognose. In beiden Fällen 
wurde von der maximal möglichen Betriebssituation ausgegangen. Die Berech-
nungsergebnisse zeigen, dass die zulässigen Immissionsrichtwerte des geplan-
ten Endausbauzustandes bei Umsetzung der genannten Maßnahmen an allen 
Immissionspunkten eingehalten werden.  
Die relevanten Immissionspunkte wurden von der Unteren Immissionsschutzbe-
hörde festgelegt, genauso wie der Schutzanspruch und die einzuhaltenden Im-
missionsrichtwerte, in diesem Fall für allgemeine Wohngebiete von tags 55 dB 
(A) und nachts 40 dB(A). Auf die Anwendung der Regelung für Gemengelagen 
gemäß 6.7 TA Lärm, d.h. die Festlegung von höheren zulässigen Immissions-
richtwerten in diesem Fall und damit eine Verringerung des Schutzanspruches 
der Angrenzer, wurde zugunsten der Nachbarschaft verzichtet. Voraussetzung 
für dieses Ergebnis ist die Umsetzung der geplanten Gebäudehöhen im Bereich 
des neuen Verladehofes und die Einhaltung der berücksichtigten Betriebszeiten, 
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LKW-Bewegungen und Verladeszenarien u.a. keine An- und Ablieferung in der 
Nachtzeit und am Sonntag. Die entsprechenden Vorgaben werden in den städte-
baulichen Vertrag aufgenommen bzw. fließen in die weiteren Genehmigungen 
ein. 
Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurde auch die Zunahme des 
Verkehrslärms insbesondere durch die Geräuschimmissionen des dem Betrieb 
zuzuordnenden Fahrzeugverkehrs auf der öffentlichen Straße gutachterlich un-
tersucht. Die Untersuchung kommt bezüglich der Beurteilung der Auswirkungen 
des betriebsbedingten Fahrzeugverkehrs gemäß Nummer 7.4 TA Lärm zu dem 
Ergebnis, dass das Kriterium der Erhöhung des Beurteilungspegels der Ver-
kehrsgeräusche um mindestens 3 dB(A) auch in der betrachteten Maximalsitua-
tion und bei Realisierung der Variante 3 der Verkehrsführung deutlich unterschrit-
ten wird und damit weitere Maßnahmen nicht erforderlich sind.  
Die auf den Verkehrsgutachten und Berechnungen zu Abschnitt 7.4 TA Lärm 
(Variante 3) aufbauende und nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Stra-
ßen – Ausgabe 2019 – RLS-19 erfolgte Ermittlung der Immissionspegel im nördli-
chen Abschnitt der Maurinusstraße ergibt maximale Beurteilungspegel von 61 dB 
(A) tagsüber an den nahegelegensten Fenstern der unmittelbar angrenzenden 
Wohnbebauung ohne Berücksichtigung des Verkehrs der Firma Gierlichs. Der 
betriebsbedingte Verkehr der Firma Gierlichs erhöht diesen Wert um 1,6 dB(A) 
auf maximal 63 dB(A). Ein Vergleich der oben genannten Beurteilungspegel in 
der Maurinusstraße mit den Orientierungswerten der DIN 18005 „Schallschutz im 
Städtebau“ Beiblatt 1, hier: allgemeines Wohngebiet 55 dB(A) Tag und 45 dB(A) 
Nacht, ergibt, dass die Maurinusstraße bereits im Ausgangszustand lärmvorbe-
lastet ist. Die im Rahmen der ergänzenden Stellungnahme ermittelten Beurtei-
lungspegel überschreiten die Orientierungswerte für allgemeine Wohngebiete 
schon im Ausgangszustand tagsüber mit maximal 6 dB(A) und mit 8 dB(A) im 
Falle der Gesamtbetrachtung, also unter Mitberücksichtigung des betriebsbe-
dingten Verkehrsaufkommens. Es wird deutlich, dass die Orientierungswerte un-
abhängig von dem betriebsbedingten Verkehrsaufkommen aufgrund der Ver-
kehrslärm-Vorbelastung besonders durch die teilweise dicht an der Straße ste-
hende Blockrandbebauung nicht eingehalten werden können. Aber die Werte zei-
gen auch, dass die vom Bundesverwaltungsgericht (Beschl. vom 25.04.2018 – 9 
A 16.16 -) für die Fachplanung angenommenen und hier zur Orientierung mittel-
bar herangezogenen geringeren Zumutbarkeitsschwellenwerte für Verkehrslärm 
von 67 dB(A) am Tage auch bei Umsetzung der Maximalvariante deutlich unter-
schritten werden. Unter Berücksichtigung der Tatsachen, dass von den stärkeren 
Überschreitungen lediglich vier Häuser im nördlichen Straßenabschnitt der Mau-
rinusstraße betroffen sind, die Überschreitungen an den übrigen etwas von der 
Straße zurückstehenden Gebäuden deutlich geringer ausfallen, die Verkehrs-
lärmbelastung in der südlichen Maurinusstraße deutlich zurückgeht und das 
Nachtfahrverbot für LKW in der Maurinusstraße die nächtliche Verkehrslärmbe-
lastung mindert, sind die Überschreitungen der Orientierungswerte insgesamt für 
einen innerstädtischen Bereich bzw. eine faktische Gemengelage (Orientierungs-
wert für Mischgebiete 60 dB(A) Tag) in der Abwägung mit den Planungszielen 
und den fehlenden Planungsalternativen aus Sicht der Stadt vertretbar. Um das 
Nachtfahrverbot einzuhalten, hat die Firma Wellpappenwerk Franz Gierlichs 
GmbH & Co. KG Lkw-Stellplätze im Gewerbegebiet Fixheide angemietet. Die be-
triebsbedingt notwendigen Lkw-Fahrten zwischen 22 Uhr und 6 Uhr starten bzw. 
enden dort. Die Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II hat am 18.07.2022 die 
abschließende Entscheidung über die Auswahl der Varianten getroffen und sich 
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für die Umsetzung der Variante 3 bei Realisierung des Bebauungsplanes Nr. 
256/II „Quettingen-nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ entschie-
den. Die weitere rechtliche Sicherung der gewählten Variante der Verkehrsfüh-
rung des betriebsbezogenen LKW-Verkehrs, des Nachtfahrverbotes und der Prä-
missen der Maximalvariante erfolgt im städtebaulichen Vertrag bzw. durch die 
Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen.  
Mit dieser Steuerung des Gewerbelärms als auch des planexternen aber be-
triebsbezogenen Verkehrs wird dem Planungsziel der Gesamtsteuerung des be-
stehenden Betriebsstandortes in Form des Ausgleichs der Anforderungen der 
Unternehmenserweiterung und der Schutzinteressen der Nachbarschaft inmitten 
einer Gemengelage auch hinsichtlich der Lärmbelastung Rechnung getragen. 

e) Kaltluftentstehungsgebiet, Frischluftschneise 
In den Umweltthemenkarten des Landes Nordrhein-Westfalen (UVO-Umwelt-da-
ten vor Ort), welche die lokale Umweltsituation darstellt, liegt das Plangebiet be-
zogen auf das Klima am östlichen Rande der niederrheinischen Bucht. Das Plan-
gebiet selbst mit seinem Umfeld wird in den Klimakarten mit der Darstellung der 
mittleren Temperatur der letzten Jahrzehnte nicht als Kaltluftinsel dargestellt. Auf 
dieser Grundlage lässt sich sagen, dass die zur Bebauung anstehende Firmen-
freifläche (ca. 12.500 m²) zwar eine gewisse thermische Ausgleichsfunktion 
durch geringere Aufheizung und Verdunstungskühlung aufweist, aber aufgrund 
der im städtischen Kontext vergleichsweise geringen Größe und der Ausgestal-
tung als reine Rasenfläche keine übergeordnete stadtklimatische Wirkung für den 
Stadtteil entfaltet. Nach Auffassung der Fachbehörden hat Quettingen die Eigen-
schaften eines Stadt- bzw. Stadtrandklimatops, d.h. es handelt sich um Stadt-
strukturen mit stärkerer Aufheizung am Tag, reduzierter nächtlicher Abkühlung 
und Behinderung des Luftaustausches aufgrund der dichten Bebauung. 

f) Konflikt Gewerbe-/Wohngebiet – Umweltbelastungen  
Im Bebauungsplanverfahren werden alle Potentiale und Restriktionen der Erwei-
terung der Gewerbefläche dargestellt und mit Hilfe folgender gutachterlichen 
Stellungnahmen untersucht und begründet: 

• Verkehrsgutachten (Verkehrsaufkommen/-sicherheit/-lärm) 
• Schallschutzgutachten (Gewerbe- und Verkehrslärm) 
• Verschattungsstudie (Untersuchung Belichtungsverhältnisse in den an-

grenzenden Wohngebieten) 
• Artenschutzrechtliche Prüfung 
• Umweltbericht mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanz 

Alle Prüfinhalte der Gutachten wurden mit den Behörden und Fachbereichen im 
Vorfeld der Untersuchungen abgestimmt und wurden im Rahmen der Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange von den Behörden und 
Fachbereichen kritisch geprüft. Die vorgetragenen Anregungen und Auflagen 
wurden eingearbeitet bzw. im weiteren Verfahren berücksichtigt. Dies betrifft 
auch die in der Anregung vorgetragenen einzelnen Konfliktpunkte: 

• Verschlechterung Stadtteilklima siehe Erläuterung unter Punkt e). 
• Stärkere Versiegelung: Zur Minderung der Auswirkungen durch stärkere 

Versiegelung wurden Maßnahmen zur Dachbegrünung und zur Versicke-
rung des Regenwassers in den Bebauungsplan als Festsetzungen aufge-
nommen. 
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• Höhere Belastung durch Verkehrslärm und erhebliche Belastung durch 
Zunahme LKW-Verkehr siehe Erläuterung unter Punkt d) 

• Gefährdung von Kindern, Fußgängern und Radfahrern siehe Erläuterung 
unter Punkt b). 

Die abschließende Gesamtbewertung der Auswirkungen der Planung der Be-
triebserweiterung kommt nach Abstimmung mit den jeweiligen Behörden und 
Fachbereichen zu dem Ergebnis, dass auch unter Würdigung der unterschiedli-
chen Umweltbereiche bei Umsetzung der genannten Ausgleichs- und Steue-
rungsmaßnahmen erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigungen nicht zu er-
warten sind. 
Unter gleichzeitiger Berücksichtigung, dass das Vorhaben der Erhaltung, Siche-
rung und Schaffung von Arbeitsplätzen (§1 Abs. 6 Nr. 8c BauGB) dient, die kom-
pakte und flächensparende Anordnung zum sparsamen und schonenden Um-
gang mit Grund und Boden beiträgt (§1a Abs. 2 BauGB), sich keine ernsthaft in 
Betracht kommende Alternativlösung als die gewählte Lösung unter Berücksichti-
gung aller abwägungserheblicher Belange eindeutig als die bessere, weil öffentli-
che und private Belange insgesamt schonendere Variante, aufdrängt insgesamt 
städtebaulich vertretbar.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird bzgl. des Nachtverbotes für LKW gefolgt, ansonsten nicht 
gefolgt. 
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I/A 5. Stellungnahme 5 – Schreiben vom 09.02.2022 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

a) Zunahme Schwerlastverkehr/Konflikt Schulweg 
Die in der Verkehrsuntersuchung prognostizierte KFZ-Verkehrsstärke beträgt auf 
der Maurinusstraße im Norden ca. 2.500 KFZ und im Süden ca. 3.200 KFZ mit 
einem Schwerverkehrsanteil von rund 1% bis 3%. Entsprechend den verkehrs-
technischen Richtlinien (vgl. Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen - RASt 
06) handelt es sich bei den ermittelten Prognosewerten um keine außergewöhn-
lich hohen Werte für innerstädtische Quartiersstraßen, die durch anliegende 
Wohnnutzung geprägt sind. Weiterhin sind Verkehrssicherheitsprobleme im Be-
reich der Maurinusstraße (Unfallhäufungen/Unfallschwerpunkte) den zuständigen 
Behörden nicht bekannt.  
In der Maximalvariante ist im Schwerverkehr durch die Betriebserweiterung eine 
Steigerung von bisher 52 LKW-Fahrten auf maximal 78 LKW-Fahrten, überwie-
gend mit Sattelzügen zu erwarten. Um die negativen Folgen der Zunahme des 
Schwerverkehrs hinsichtlich der Lärmbelastung, der Leistungsfähigkeit aber auch 
der Verkehrssicherheit zu minimieren, sind im Rahmen der Aufstellung des Be-
bauungsplanes unterschiedliche Varianten der Verkehrsführung untersucht wor-
den. Insgesamt wurde der Variante 3 der Vorzug zu geben. Die Variante 3 regelt 
die Erschließung so, dass die gesamte LKW-An- und Ablieferung des Betriebes 
über den nördlichen Teil der Maurinusstraße und weiter über die Lützenkirchener 
Straße/ Berliner Platz/Bonner Straße abgewickelt wird. In der Folge sinkt in der 
südlichen Maurinusstraße der Schwerverkehr gegenüber der Analyse deutlich 
auf 3 SV-Fahrten/24h (Analyse: 44 SV/24h) ab und erhöht damit hier auch die 
Verkehrssicherheit aber auch die kritischen Begegnungsfälle signifikant. In der 
nördlichen Maurinusstraße wird ein Zuwachs von 15 SV-Fahrten/24h auf 82 SV-
Fahrten/24h erfolgen. Mit einem Verbot des Gehwegparkens im nördlichen Ab-
schnitt der Maurinusstraße und der Verlagerung der Längsparker im öffentlichen 
Straßenraum zwischen Werkszufahrt und nördlicher Plangebietsgrenze kann auf 
diesem Straßenabschnitt ein regelgerechter und verkehrssicherer Straßenraum 
entstehen. Nach Einschätzung des Verkehrsgutachters ist die Leistungsfähigkeit 
der Variante 3 gegeben.  
Die Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II hat am 18.07.2022 die abschlie-
ßende Entscheidung über die Auswahl der Varianten getroffen und sich für die 
Umsetzung der Variante 3 bei Realisierung des Bebauungsplanes Nr. 256/II 
„Quettingen-nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ entschieden. 
Die weitere rechtliche Sicherung der gewählten Variante der Verkehrsführung 
des betriebsbezogenen LKW-Verkehrs erfolgt im städtebaulichen Vertrag bzw. 
durch die Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen. Mit dieser Steuerung 
auch des planexternen aber betriebsbezogenen Verkehrs wird dem Planungsziel 
der Gesamtsteuerung des bestehenden Betriebsstandortes in Form des Aus-
gleichs der Anforderungen der Unternehmenserweiterung und der Schutzinteres-
sen der Nachbarschaft inmitten einer Gemengelage auch hinsichtlich der ver-
kehrlichen Auswirkungen Rechnung getragen.  

b) Lärmkonflikte Wohnbebauung  
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 256/II „Quettingen – Well-
pappenwerk Gierlichs, nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ wur-
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den die bestehende sowie geplante Geräuschsituation untersucht. Für die beste-
henden Betriebsanlagen wurde eine schalltechnische Gesamtaufnahme durch-
geführt. Um die anteiligen Immissionspegel der Einzelquellen berechnen zu kön-
nen wird auf Basis der Ortsbesichtigung des Bestandes sowie den Planunterla-
gen der Erweiterung ein digitales dreidimensionales Gebäudemodell erstellt. In 
dieses Modell werden die für die Immissionssituation relevanten Schallquellen 
mit Ihren Schallleistungspegeln lagerichtig eingefügt. Insgesamt wird von der ma-
ximal möglichen Betriebssituation ausgegangen. Die den Berechnungen zu-
grunde gelegten Ansätze der Schallemissionen sind ebenfalls Maximalansätze 
zur sicheren Seite. Alle Berechnungen erfolgten richtlinienkonform unter Verwen-
dung eines dreidimensionalen Modells des gesamten Standortes. Abschirmun-
gen, Teilabschirmungen und Reflexionen also auch die Reflexionen durch das 
Schulgebäude wurden in diesem Modell nach dem derzeitigen Stand der Technik 
berücksichtigt. Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass die zulässigen Immissi-
onsrichtwerte in der betrachteten Maximalsituation des geplanten Endausbauzu-
standes bei Umsetzung der genannten Maßnahmen an allen Immissionspunkten 
eingehalten werden.  
Lüfter und Abluftanlagen auf dem Dach 
Im Rahmen der schalltechnischen Gesamtaufnahme wurde auch alle Lüftungs- 
und Abluftanlagen mitberücksichtigt. Die Untersuchung ergab, dass der Tages-
richtwert lediglich durch einen lauten Pilzlüfter auf dem Dach der bestehenden 
WPA leicht überschritten wird. Durch den Einbau eines Schalldämpfers auf die-
sen Lüfter sowie einer Abdichtung des Drahtglases im Dachreiter über der WPA 
wird der Tagesrichtwert auch hier eingehalten. Die jeweiligen Bauschalldämm-
Maße wurden mit Blick auf vorliegende Untersuchungen der ACCON Köln GmbH 
sowie entsprechenden Literaturwerten zur sicheren Seite abgeschätzt. 
Geöffnete Fenster an der Herderstraße 
Bei den Öffnungen in den Glasbausteinen an der Herderstraße handelt es sich 
um Öffnungen zu den Sanitärbereichen des Betriebes und nicht zum Produkti-
onsbereich. Im Rahmen der Gesamtaufnahme wurde solche zur Belüftung not-
wendigen Öffnungen mitberücksichtigt.  
 
Die schalltechnische Untersuchung kommt bezüglich der Beurteilung der Auswir-
kungen des betriebsbedingten Fahrzeugverkehrs gemäß Nummer 7.4 TA Lärm 
zu dem Ergebnis, dass das Kriterium der Erhöhung des Beurteilungspegels der 
Verkehrsgeräusche um mindestens 3 dB(A) auch in der betrachteten Maximalsi-
tuation und bei Realisierung der Variante 3 der Verkehrsführung deutlich unter-
schritten wird und damit weitere Maßnahmen nicht erforderlich sind.  
Die auf den Verkehrsgutachten und Berechnungen zu Abschnitt 7.4 TA Lärm 
(Variante 3) aufbauende und nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Stra-
ßen – Ausgabe 2019 – RLS-19 erfolgte Ermittlung der Immissionspegel im nördli-
chen Abschnitt der Maurinusstraße ergibt maximale Beurteilungspegel von 61 dB 
(A) tagsüber an den nahegelegensten Fenstern der unmittelbar angrenzenden 
Wohnbebauung ohne Berücksichtigung des Verkehrs der Firma Gierlichs. Der 
betriebsbedingte Verkehr der Firma Gierlichs erhöht diesen Wert um 1,6 dB(A) 
auf maximal 63 dB(A). Ein Vergleich der oben genannten Beurteilungspegel in 
der Maurinusstraße mit den Orientierungswerten der DIN 18005 „Schallschutz im 
Städtebau“ Beiblatt 1, hier: allgemeines Wohngebiet 55 dB(A) Tag und 45 dB(A) 
Nacht, ergibt, dass die Maurinusstraße bereits im Ausgangszustand lärmvorbe-
lastet ist. Die im Rahmen der ergänzenden Stellungnahme ermittelten Beurtei-
lungspegel überschreiten die Orientierungswerte für allgemeine Wohngebiete 
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schon im Ausgangszustand tagsüber mit maximal 6 dB(A) und mit 8 dB(A) im 
Falle der Gesamtbetrachtung, also unter Mitberücksichtigung des betriebsbe-
dingten Verkehrsaufkommens. Es wird deutlich, dass die Orientierungswerte un-
abhängig von dem betriebsbedingten Verkehrsaufkommen aufgrund der Ver-
kehrslärm-Vorbelastung besonders durch die teilweise dicht an der Straße ste-
hende Blockrandbebauung nicht eingehalten werden können. Aber die Werte zei-
gen auch, dass die vom Bundesverwaltungsgericht (Beschl. vom 25.04.2018 – 9 
A 16.16 -) für die Fachplanung angenommenen und hier zur Orientierung mittel-
bar herangezogenen geringeren Zumutbarkeitsschwellenwerte für Verkehrslärm 
von 67 dB(A) am Tage auch bei Umsetzung der Maximalvariante deutlich unter-
schritten werden. Unter Berücksichtigung der Tatsachen, dass von den stärkeren 
Überschreitungen lediglich vier Häuser im nördlichen Straßenabschnitt der Mau-
rinusstraße betroffen sind, die Überschreitungen an den übrigen etwas von der 
Straße zurückstehenden Gebäuden deutlich geringer ausfallen, die Verkehrs-
lärmbelastung in der südlichen Maurinusstraße deutlich zurückgeht und das 
Nachtfahrverbot für LKW in der Maurinusstraße die nächtliche Verkehrslärmbe-
lastung mindert, sind die Überschreitungen der Orientierungswerte insgesamt für 
einen innerstädtischen Bereich bzw. eine faktische Gemengelage (Orientierungs-
wert für Mischgebiete 60 dB(A) Tag) in der Abwägung mit den Planungszielen 
und den fehlenden Planungsalternativen aus Sicht der Stadt vertretbar. Um das 
Nachtfahrverbot einzuhalten, hat die Firma Wellpappenwerk Franz Gierlichs 
GmbH & Co. KG Lkw-Stellplätze im Gewerbegebiet Fixheide angemietet. Die be-
triebsbedingt notwendigen Lkw-Fahrten zwischen 22 Uhr und 6 Uhr starten bzw. 
enden dort.  
Die Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II hat am 18.07.2022 die abschlie-
ßende Entscheidung über die Auswahl der Varianten getroffen und sich für die 
Umsetzung der Variante 3 bei Realisierung des Bebauungsplanes Nr. 256/II 
„Quettingen-nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ entschieden. 
Die weitere rechtliche Sicherung der gewählten Variante der Verkehrsführung 
des betriebsbezogenen LKW-Verkehrs, des Nachtfahrverbotes und der Prämis-
sen der Maximalvariante erfolgt im städtebaulichen Vertrag bzw. durch die An-
ordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen.  
Mit dieser Steuerung des Gewerbelärms als auch des planexternen aber be-
triebsbezogenen Verkehrs wird dem Planungsziel der Gesamtsteuerung des be-
stehenden Betriebsstandortes in Form des Ausgleichs der Anforderungen der 
Unternehmenserweiterung und der Schutzinteressen der Nachbarschaft inmitten 
einer Gemengelage auch hinsichtlich der Lärmbelastung Rechnung getragen. 

c) Nachtfahrten:  
Die Verkehrszählungen im März 2018 und November 2020 haben in der Mauri-
nusstraße jeweils 7 LKW-Fahrten in der Nachtzeit festgestellt. Die Bezirksvertre-
tung für den Stadtbezirk II hat darauf in ihrer Sitzung vom 09.03.2021 beschlos-
sen, bis zum Abschluss des aktuell laufenden Bauleitplanverfahrens auf der 
Maurinusstraße ein Durchfahrtsverbot für LKWs zwischen 22.00 Uhr und 06.00 
Uhr einzurichten. Sowohl von der Lützenkirchener Straße als auch der Quettin-
ger Straße kommend wird vorübergehend nur der Firma Gierlichs eine Möglich-
keit eingeräumt, dass vereinzelt LKW auch während der Sperrzeit in beide Fahrt-
richtungen vom und bis zum Gelände der Firma Gierlichs fahren können.  
Die gutachterliche Stellungnahme zu der zu erwartenden Geräuschsituation für 
den Gesamtbetrieb kommt zu dem Ergebnis, dass die Richtwerte in der betrach-
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teten Maximalsituation an allen relevanten Immissionspunkten eingehalten wer-
den unter der Voraussetzung, dass die geplanten Gebäudehöhen im Bereich des 
Verladehofes und die Einhaltung der berücksichtigten LKW-Bewegungen und 
Verladeszenarien – u.a. keine An- und Ablieferung in der Nachtzeit und am 
Sonntag – eingehalten werden. Die rechtliche Sicherung dieser Vorgaben erfolgt 
im städtebaulichen Vertrag bzw. durch die Anordnung verkehrsrechtlicher Maß-
nahmen. Ggfls. erforderliche betriebsbedingte Lkw-Fahrten in der Nacht starten 
bzw. enden zukünftig nicht mehr am Betriebsstandort in der Maurinusstraße, 
sondern im Gewerbegebiet Fixheide, wo entsprechend Lkw-Stellplätze von der 
Firma angemietet wurden. 
Mit dieser Steuerung auch des planexternen aber betriebsbezogenen Verkehrs 
wird dem Planungsziel der Gesamtsteuerung des bestehenden Betriebsstandor-
tes in Form des Ausgleichs der Anforderungen der Unternehmenserweiterung 
und der Schutzinteressen der Nachbarschaft inmitten einer Gemengelage auch 
hinsichtlich des Verkehrslärmes in der Nacht Rechnung getragen.  

d) Austritt von Wasserglas-Pappschichtenkleber an der Herderstraße? 
Das Verkleben der Kartonbahnen im Rahmen der Herstellung von Wellpappe er-
folgt seit Jahrzehnten nicht mehr mit Wasserglas, sondern mit Weizenstärke, 
also einem Naturprodukt. Die ausgetretene Flüssigkeit aus der Klinkersteinwand 
entlang der Herderstraße Anfang des Jahres ist die Folge eines Rohrbruchs in 
einer Weizenstärkeleitung und kann als absoluter Einzelfall gewertet werden. Die 
Stelle wurde gründlich gereinigt. Ein bestehendes Anhaften von für Menschen o-
der für Kinder kritischen Schadstoffen an der Klinkersteinwand kann daher aus-
geschlossen werden. 

e) CO²- Schadstoffe im Umfeld  
Verlässlich ausgestoßen werden CO²-Schadstoffe im Zusammenhang mit der 
Beheizung der Betriebsgebäude und Beheizungsvorgängen im Rahmen der Her-
stellung der Wellpappen. Diese Beheizung insgesamt erfolgt über die Verbren-
nung von Gas. Im Zusammenhang mit der Installation der geplanten Photovolta-
ikanlage wird es zu einer Minderung des CO²-Ausstoßes kommen. 

f) Luftverschmutzung im Plangebiet 
Nach Stellungnahme der Umweltbehörden vom 15.07.2020 kann aufgrund vorlie-
gender Erkenntnisse (u. a. auf Basis von Luftschadstoffmodellierungen des Pro-
grammsystems IMMIS Luft   für zahlreiche Straßenabschnitte in Leverkusen) von 
einer zufriedenstellenden Luftqualität im Plangebiet ausgegangen werden. D. h. 
Überschreitungen gesetzlicher Grenzwerte gemäß 39. BImSchV für die beson-
ders relevanten Stoffe Stickoxid (NO2) und Feinstaub (PM10 und PM2,5) sind 
hier nicht zu erwarten - zumal die allgemeine Immissionsbelastung (v.a. die so-
genannte Hintergrundbelastung) seit Mitte 2019 fast überall weiterhin abnimmt. 
Besonders deutlich ausgeprägt ist hier die Grenzwertunterschreitung beim Fein-
staub.  
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird bzgl. des Nachtverbotes für LKW gefolgt, ansonsten nicht 
gefolgt. 
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I/A 6.  Stellungnahme 6 – Sammelschreiben von 715 Bürgern vom 07.02.2022  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

a) zu 2.1 Abgrenzung des Plangebietes 
• Stellplatzanlage/Herderstraße  

Der Bebauungsplan Nr. 256/II „Quettingen - Wellpappenwerk Gierlichs nördlich 
Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ überplant den eindeutig durch die 
Herder- und Maurinusstraße und die angrenzende Wohnbebauung begrenzten 
Kernbereich des Betriebsgeländes der Firma Wellpappenwerk Franz Gierlichs 
GmbH & Co. KG. In diesem Kernbereich befinden sich die wesentlichen zum Be-
trieb gehörigen Haupt- und Nebenanlagen inklusiv der im Norden befindlichen 
Erweiterungsfläche. Teile dieser betrieblichen Anlagen sind ausgelagert, wie z.B. 
die benannten Mitarbeiterstellplätze im Bereich der Herderstraße, aber auch die 
angemieteten LKW-Stellplätze in der Fixheide, über die die betrieblich notwendi-
gen Fahrten in der Nachtzeit also vor 6 Uhr abgewickelt werden. 
Der Bebauungsplan Nr. 256/II „Quettingen - Wellpappenwerk Gierlichs nördlich 
Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ überplant diesen Kernbereich mit ei-
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nem klassischen Angebotsbebauungsplan, um den Betriebsstandort in eine pla-
nerische Gesamtsteuerung mit einzubeziehen. Die bestehende Stellplatzanlage 
für Mitarbeiter südlich der Herderstraße wird nur entsprechend der Betriebszeit 
zwischen 6:00 und 22:00 genutzt und ist damit schalltechnisch unkritisch. Sie 
stellt in diesem Sinne eine zum Teil ausgelagerte Nebenanlage der Hauptanlage 
(Produktion/ Verwaltung/Versand/ Lager etc.) dar, die mit ins Plangebiet hätte 
aufgenommen werden können, aber nicht aufgenommen wurde, da kein Planer-
fordernis bestand und die Straßen eine deutliche Zäsur zur Abgrenzung des 
Plangebietes darstellen. 
  

• Anlieferung im Straßenraum: 
Die im Straßenraum erfolgenden Anlieferungsprozesse sind ordnungsbehördlich 
abgestimmt und haben zu entsprechenden Beschilderungen geführt. Das zur Si-
cherung der Ladvorgänge angeordnete Halteverbot von 8 Uhr bis 12 Uhr, DI und 
DO, ist so gewählt, dass die Konflikte mit dem Schulbetrieb und dem Schulweg 
möglichst geringgehalten werden. Aufgrund der zeitlichen Beschränkung und der 
Tatsache, dass sie maximal zwei bis dreimal im Monat ohne Verkehrsbehinde-
rung erfolgen, sind sie städtebaulich vertretbar. Im weiteren Planungsprozess soll 
geprüft werden, ob sie auf das Betriebsgelände verlagert werden können. Nach 
dem jetzigen Stand kollidieren sie auf dem Betriebsgelände mit Feuerwehrbewe-
gungsflächen. Der Hinweis wird aber an die zuständige Ordnungsbehörde weiter-
geleitet, die Anlieferungsprozesse künftig intensiver zu überwachen. 
Der Bezug auf die Anlage in der Begründung wurde entsprechend korrigiert. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 

b) zu 2.2 Beschreibung der räumlich-strukturellen Situation 
• Erfassen sämtlicher Betriebsabläufe, Vorbelastungen 

Insgesamt zielt der Bebauungsplan darauf ab, in Form eines klassischen Ange-
botsbebauungsplanes einen eindeutigen rechtlichen Rahmen zu schaffen, der 
sowohl den Interessen des Unternehmens hinsichtlich Planungs- und Investiti-
onssicherheit als auch den Schutzinteressen der Nachbarschaft gerecht wird. Die 
Beschreibung für das Wellpappenwerk Gierlichs konzentriert sich insofern auf die 
Eckdaten des heutigen und durch die Planung angestrebten Betriebszustandes 
insoweit als sie für die angestrebte planerische Gesamtsteuerung im Rahmen 
des Angebotsbebauungsplanes erforderlich sind. 
Die immissionsschutzrechtliche Beurteilung im Rahmen des Bebauungsplanes 
Nr. 256/II „Quettingen - Wellpappenwerk Gierlichs nördlich Herderstraße und 
westlich Maurinusstraße“ geht insofern nicht von der langen genehmigungstech-
nischen Historie der Firma Wellpappenwerk Franz Gierlichs GmbH & Co. KG am 
Standort Maurinusstraße aus, sondern von einer grundlegend neuen schalltech-
nischen Gesamtaufnahme. D. h. um die anteiligen Immissionspegel der Einzel-
quellen berechnen zu können wird auf Basis der Ortsbesichtigung des Bestandes 
sowie den Planunterlagen der Erweiterung ein digitales dreidimensionales Ge-
bäudemodell erstellt. In dieses Modell werden die für die Immissionssituation re-
levanten Schallquellen innen wie außen lagerichtig eingefügt. Bezogen auf die 
projektierte Erweiterung erfolgt eine detaillierte Immissionsprognose. Unter Be-
rücksichtigung, dass in beiden Fällen von der maximalen Betriebssituation aus-
gegangen wird, wird damit der Gesamtsituation sachgerecht entsprochen. Eine 



 
Bebauungsplan Nr. 256/II „Quettingen - Wellpappenwerk Gierlichs nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“                                              

Seite 64/128 
 

noch detailliertere Erfassung der Betriebsabläufe und betrieblicher Vorbelastun-
gen erübrigt sich im Planverfahren. Eine Ermittlung und Bewertung der Vorbelas-
tung durch den anlagenbezogenen Verkehrslärm wurde aufgenommen. Die zent-
ralen betrieblichen Prämissen für die Fachgutachten und die planerische Abwä-
gung, werden in den städtebaulichen Vertrag mit aufgenommen und dadurch 
rechtlich gesichert. 
 

•  Festlegung Immissionspunkte und Schutzanspruch 
In der gutachterlichen Stellungnahme zu der zu erwartenden Geräuschsituation 
durch den zukünftigen Gesamtstandort des Wellpappenwerkes Franz Gierlichs 
GmbH & Co. KG wurden insgesamt zehn Immissionspunkte mit den jeweiligen 
Schutzansprüchen unter Beteiligung der Unteren Immissionsschutzbehörde aus-
gewählt. Diese Immissionspunkte und ihr jeweiliger Schutzanspruch im Sinne der 
TA Lärm wurden bereits in früheren Baugenehmigungsverfahren und zugehöri-
gen schalltechnischen Untersuchungen seitens der Unteren Immissionsschutz-
behörde festgelegt und im Zuge des Bebauungsplanverfahrens aktualisiert. Da 
der geplante neue Lager- und Versandbereich nördlich des bestehenden Werkes 
entstehen soll, war die Auswahl weiterer Immissionspunkte in nördlicher Rich-
tung erforderlich. Die Begründung wird entsprechend um die Festlegung der Im-
missionspunkte und den zugehörigen Schutzanspruch redaktionell ergänzt.  
Die Abstimmung mit der Unteren Immissionsschutzbehörde ergab, dass an allen 
benannten und zusammen mit der Bezirksregierung Köln festgelegten Immissi-
onspunkten außerhalb des Plangebietes für den Beurteilungspegel der maßge-
bende Immissionsrichtwert für Allgemeine Wohngebiete von tags 55 dB (A) und 
nachts 40 dB(A) einzuhalten ist. Auf die Anwendung der Regelung für Gemenge-
lagen gemäß 6.7 TA Lärm, d.h. die Festlegung von höheren zulässigen Immissi-
onsrichtwerten in diesem Fall und damit eine Verringerung des Schutzanspru-
ches der Angrenzer, wurde zugunsten der Nachbarschaft verzichtet. 
Bezüglich der Wohnnutzung an der Herderstraße ergibt sich gemäß schalltechni-
scher Untersuchung folgende Situation. In der Regel sind die akustischen 
Schwachstellen von Gebäuden die Fensterflächen, Tore, Türen, sowie Leicht-
bau-Dächer und -Fassaden bzw. Öffnungen. Massive Teile des Baukörpers kön-
nen in der Regel vernachlässigt werden. Der Berechnungsansatz berücksichtigt 
hierbei die zu erwartenden mittleren Innenpegel vor den Raumbegrenzungsflä-
chen in den einzelnen Bereichen. Durch Schallausbreitungsberechnungen wer-
den dann die anteiligen Immissionspegel aller Einzelschallquellen bestimmt, 
energetisch aufsummiert und mit den Richtwerten verglichen. Die Modellansicht 
von Süden Abb. 3.1.1 der Stellungnahme zeigt eindeutig, dass IP 7 der nächst-
gelegene Immissionspunkt im südlichen Bereich zu den dortigen akustischen 
Schwachstellen darstellt und weitere Punkte als unkritisch bewertet werden kön-
nen. Dabei wird berücksichtigt, dass das Haus Herderstraße 11 betrieblich ge-
nutzt wird (Wohnhaus der Geschäftsleitung).  
 

• Mobilitätskonzept fehlt. 
Die Auseinandersetzung mit den genannten informellen kommunalen Planungs-
grundlagen hat stattgefunden. 
Das Mobilitätskonzept 2030+ formuliert unter dem Kapitel Wirtschaftsverkehre: 
„Handlungsbedarfe bestehen daher vor allem in einer Verbesserung der Erreich-
barkeit der Gewerbestandorte sowie der Stadtteilzentren für wirtschaftsbezogene 
Verkehre. Gleichzeitig müssen die auftretenden Konflikte reduziert werden 
(Emissionen, teilweise Falschparken in den Stadtteilen)“. Genau die Ermittlung 
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und Bearbeitung dieser Handlungsbedarfe erfolgt im Rahmen der Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 256/II „Quettingen - Wellpappenwerk Gierlichs nördlich 
Herderstraße und westlich Maurinusstraße“, z. B. durch die Variantenauswahl 
und das Nachfahrverbot für LKW. Weiterhin wurden die im Mobilitätskonzept ent-
haltenen Belange des Fußgänger-, des Radverkehrs, des ruhenden Verkehrs, 
der Verkehrssicherheit in der Verkehrsuntersuchung und den zugehörigen Stel-
lungnahmen geprüft und abgewogen. Unter der Prämisse, dass das Mobilitäts-
konzeptes als Orientierungsrahmen insbesondere für das integrierte Handlungs-
konzept und als Bewertungsmaßstab dient, ist eine mangelnde Auseinanderset-
zung mit dem Konzept nicht erkennbar. 
 

• Klimaanpassungskonzept: 
Gemäß Integriertem Klimaanpassungskonzept (2020) der Stadt Leverkusen ge-
hört Quettingen zu den Stadtteilen mit ungünstiger thermischer Situation. Die 
Umgebung des Plangebietes hat nach Auffassung der Fachbehörden die Eigen-
schaften eines Stadt- bzw. Stadtrandklimatops (vgl. „städtebauliche Klimafibel“, 
Stuttgart), d. h. es handelt sich um Stadtstrukturen mit stärkerer Aufheizung am 
Tag, reduzierter nächtlicher Abkühlung und Behinderung des Luftaustausches 
aufgrund der dichten Bebauung. Die zur Bebauung anstehende Firmenfreifläche 
(ca. 12.500 m²) hat in diesem Zusammenhang zwar eine thermische Ausgleichs-
funktion, die aber aufgrund der Größe - im städtischen Kontext relativ klein - und 
Ausgestaltung - als reine Rasenfläche mit sehr geringem Baum/Strauchanteil - 
keine relevante klimatische Wirkung für den Stadtteil entfaltet. Durch die Gebäu-
degrundfläche des Neubauvorhabens und den neuen Verladehof wird von der 
bisherigen Wiesenfläche ca. 70 % versiegelt. Der damit einhergehende Verlust 
an thermischer Ausgleichsfunktion wird im Zuge der Umsetzung des Vorhabens 
durch folgende Maßnahmen kompensiert: Begrünung der neuen Dachflächen, 
umfangreiche Baum- und Strauchpflanzungen, Entwicklung einer Biodiversitäts-
fläche, naturnahe Regenwasserbewirtschaftung. Unter der Prämisse, dass das 
Integrierte Klimaanpassungskonzept insbesondere auf die Klimavorsorge zielt, ist 
eine mangelnde Auseinandersetzung mit dem Konzept nicht erkennbar. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

 

c) zu 2.3.1 Beschreibung des bestehenden Betriebes 
• Mangelnde Betriebsbeschreibung 

Insgesamt zielt der Bebauungsplan darauf ab, sowohl im Interesse künftiger Pla-
nungs- und Investitionssicherheit für das Unternehmen als auch der Schutzinte-
ressen der Nachbarschaft einen eindeutigen rechtlichen Rahmen zu schaffen, 
der unter Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit die Konflikte insbeson-
dere hinsichtlich der städtebaulichen Integration, der immissionsschutzrechtli-
chen Auswirkungen und der verkehrlichen Belange klärt und im Sinne einer Kon-
fliktbewältigung langfristig steuert. Gleichzeitig ist der Bebauungsplan zwar durch 
ein konkretes Projekt veranlasst, die Überplanung erfolgt aber durch einen klassi-
schen Angebotsbebauungsplan, der innerhalb des gesetzten Rahmens auch zu-
künftig Änderungswünsche möglich macht ohne Fixierung allein auf das ur-
sprüngliche Konzept. Vor diesem Hintergrund sind das geplante Projekt und der 
Betrieb in der Begründung im Abschnitt 4.1 Planung hinreichend beschrieben. 
Die Beschreibung umfasst für das Wellpappenwerk Gierlichs die Eckdaten des 
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heutigen und durch die Planung angestrebten Betriebszustandes insoweit als sie 
für die angestrebte planerische Gesamtsteuerung im Rahmen des Angebotsbe-
bauungsplanes erforderlich sind. Die zentralen betrieblichen Prämissen für die 
Fachgutachten und die planerische Abwägung, werden in den städtebaulichen 
Vertrag mit aufgenommen und dadurch rechtlich gesichert. 
Detaillierte Aussagen zu den Betriebsabläufen, Betriebsmitteln, Mengenbe-
schränkungen, Abstandsflächen, Stellplatzanlagen, Betrieb von Abluftanlagen 
etc. sind ordnungsrechtliche Belange, unterliegen den Genehmigungsverfahren 
auf anderer Ebene und werden von den entsprechenden Fachbehörden über-
wacht. Seitens der zuständigen Genehmigungs- und Überwachungsbehörden 
wurden keine Hinweise auf Genehmigungsdefizite oder besondere Probleme bei 
der Überwachung des laufenden Betriebes gegeben, die einen über den vorlie-
genden Planentwurf hinausgehenden planerischen Steuerungsbedarf auslösen 
würden. Ein detaillierter Abgleich mit der Genehmigungslage ist insofern nicht er-
forderlich. 
  

• Betriebs-/Arbeitszeiten: 
Die Betriebszeit 6-22 Uhr resultiert aus der Baugenehmigung und gilt somit auch 
für die Mitarbeiterstellplätze an der Herderstraße. Technische Einrichtungen wie 
Lüfter, Kühlaggregate etc. können auch außerhalb der Betriebszeiten laufen, so-
weit durch ihren Betrieb die Immissionsrichtwerte nachweislich nicht überschrit-
ten werden.  
 

• LKW-Verkehr: 
Die Ermittlung der KFZ-Fahrten wird in der Verkehrsuntersuchung von November 
2020 auf Seite 10 in der Tabelle 2 dargestellt. Der Lieferverkehr der Fa. Gierlichs 
umfasst dabei 56 Kfz-Fahrten, davon 4 Fahrten mit Lieferwagen und 52 Schwer-
verkehrsfahrten, also An- und Abfahrt von insgesamt 26 LKW. Bei dem Schwer-
verkehr handelt es sich überwiegend um 40t Sattelzüge. Mit Realisierung der La-
gererweiterung ist im Schwerverkehr eine Steigerung von 52 LKW-Fahrten auf 
maximal 78 LKW-Fahrten, überwiegend mit Sattelzügen zu erwarten. 
 

• Sonderanlieferung: 
Die im Straßenraum erfolgenden Anlieferungsprozesse sind ordnungsbehördlich 
abgestimmt und haben zu entsprechenden Beschilderungen geführt. Das zur Si-
cherung der Ladvorgänge angeordnete Halteverbot von 8 Uhr bis 12 Uhr, DI und 
DO, ist so gewählt, dass die Konflikte mit dem Schulbetrieb und dem Schulweg 
möglichst geringgehalten werden. Aufgrund der zeitlichen Beschränkung und der 
Tatsache, dass sie maximal zwei- bis dreimal im Monat ohne Verkehrsbehinde-
rung erfolgen, sind sie städtebaulich vertretbar. Im weiteren Verfahren soll ge-
prüft werden, ob sie auf das Betriebsgelände verlagert werden können. Nach 
dem jetzigen Stand kollidieren sie auf dem Betriebsgelände mit Feuerwehrbewe-
gungsflächen. Eine weitere planerische Konfliktbewältigung auf der Ebene des 
Bebauungsplanes ist nicht möglich. Vorgänge im öffentlichen Straßenraum unter-
liegen den straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften und Regelungen. Der Hin-
weis wird aber an die zuständige Ordnungsbehörde weitergeleitet, die Anliefe-
rungsprozesse künftig intensiver zu überwachen. 
 

• Abstandsflächenregelung: 
Der Nachweis der Abstandsflächen unterliegt ausschließlich den bauordnungs-
rechtlichen Genehmigungsverfahren. Die bestehenden Betriebsgebäude haben 
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auf dieser Grundlage einen Bestandsschutz auch hinsichtlich ihrer Abstandsflä-
chen. 
  

• Öffnungen/Abluftanlagen: 
Für die bestehenden Betriebsanlagen wurde eine schalltechnische Gesamtauf-
nahme mit Messungen vor Ort durchgeführt. Diese berücksichtigt alle Öffnungen, 
auch teilweise geöffnete Fenster zum Lüften, Abluftanlagen, etc. und deren Be-
triebszeiten. Im Anhang des Gutachtens sind in Tabellen dazu detailliert die un-
terschiedlichen Außenquellen mit ihren Schalleistungspegeln und Einwirkzeiten 
aufgeführt. Wenn bei der Einwirkzeit eine Stunde in der Nacht angegeben ist, 
kann man davon ausgehen, dass diese Quellen auch die ganze Nacht laufen. 
Die Angabe von lediglich einer Stunde in der Nacht im Gutachten resultiert aus 
dem Umstand, dass die Vorschriften zu den lärmtechnischen Berechnungen und 
Beurteilungen nicht auf die Länge der Einwirkung in der Nacht abheben sondern 
auf die lauteste Stunde in der Nachtzeit (22:00 Uhr bis 6.00 Uhr). Im Rahmen der 
schalltechnischen Gesamtaufnahme erkannte Mängel an Lüftern, hier z.B. eine 
fehlende Schalldämmung wurden seitens des Betriebes nachgebessert.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 

d) zu 2.3.2 Beschreibung der bestehenden Gemengelage  
• Vorbelastungen und Schutzansprüche  

Die gutachterliche Stellungnahme zu der zu erwartenden Geräuschsituation 
durch den zukünftigen Gesamtstandort des Wellpappenwerkes Franz Gierlichs 
GmbH & Co. KG stellt umfassend in Abstimmung mit der unteren Immissions-
schutzbehörde die bestehende Gemengelage mit den unterschiedlichen Schutz-
ansprüchen dar. Vorbelastungen durch externen Gewerbelärm bestehen nicht. 
Um den bestehenden Betriebsstandort und die Erweiterungsfläche in eine plane-
rische Gesamtsteuerung mit einzubeziehen, geht das Schallgutachten bezogen 
auf den bestehenden Betrieb von einer grundlegenden neuen schalltechnischen 
Gesamtaufnahme aus. D. h. auf Basis der Ortsbesichtigung des Bestandes so-
wie den Planunterlagen wird ein digitales dreidimensionales Gebäudemodell er-
stellt. In dieses Modell werden die für die Immissionssituation relevanten Schall-
quellen innen wie außen lagerichtig eingefügt. Bezogen auf die projektierte Er-
weiterung erfolgt eine detaillierte Immissionsprognose. Unter Berücksichtigung, 
dass in beiden Fällen von der maximalen Betriebssituation ausgegangen wird, 
kann man davon ausgehen, dass damit die Gesamtsituation hinsichtlich des Ge-
werbelärms sachgerecht dargestellt ist.  
Hinsichtlich der Vorbelastung durch Verkehrslärm und der Bewertung der Auswir-
kungen des betriebsbezogenen Verkehrslärms wurde neben der durchgeführten 
Verkehrsuntersuchung im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes auch 
Bezug genommen auf die 2018 durchgeführte Lärmkartierung für das Straßen-
netz in Leverkusen. Die darauf aufbauende Darstellung der Ausgangssituation 
und die fachgutachterliche Bewertung der Auswirkungen bei Umsetzung des Be-
bauungsplanes inklusiv der abschließenden Bewertung der Verkehrsführungsva-
rianten sind in der Begründung ausführlich dokumentiert  

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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e) zu 2.3.3 Beschreibung der Ansätze zur Auflösung der Konflikte 
• mangelnde Konfliktbewältigung 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes sind unterschiedliche Konflikte 
insbesondere im Bereich der Versiegelung, des Gewerbelärms und des Ver-
kehrslärms deutlich geworden. Die abschließende Gesamtbewertung der Auswir-
kungen des Betriebes und seiner Erweiterung kommt nach Abstimmung mit den 
jeweiligen Behörden und Fachbereichen zu dem Ergebnis, dass trotz der Ge-
mengelage unter Würdigung der unterschiedlichen Umweltbereiche bei Umset-
zung der genannten Ausgleichs- bzw. Minderungsmaßnahmen unzumutbare Be-
einträchtigungen der angrenzenden Wohnbebauung nicht zu erwarten sind. Die 
dazu erforderlichen Regelungen wurden in den Bebauungsplan und - soweit zur 
Konkretisierung und Ergänzung für den Planvollzug erforderlich - in den städte-
baulichen Vertrag aufgenommen und dadurch rechtlich gesichert. Eine man-
gelnde Konfliktbewältigung ist insofern nicht erkennbar. 
 

• Mangelnde Prüfung von Planungsalternativen: 
Zu Beginn der Erweiterungsabsichten der Firma Wellpappenwerk Franz Gierlichs 
GmbH & Co. KG hat die Geschäftsführung zusammen mit der Wirtschaftsförde-
rung Leverkusen die Variante einer vollständigen Betriebsverlagerung intensiv 
untersucht. In diesem Zuge sind drei Grundstücke in den Ortsteilen Hitdorf, 
Rheindorf und Manfort vertieft geprüft worden. Die Prüfung ist zu dem Ergebnis 
gekommen, dass alle Grundstücke für eine Verlagerung nicht in Frage kommen. 
Hauptgrund ist, dass alle Flächen weder vom Zuschnitt noch der Größe für eine 
moderne, effiziente und zukunftsorientierte Betriebs- und Produktionsstätte von 
Wellpappen geeignet sind. Ausgehend von einer notwendigen Gesamtlänge mo-
derner Wellpappenanlagen von mindestens 200 m und dazugehörigen Lagerka-
pazitäten von ca. 30.000 Palettenstellflächen ergibt sich zusammen mit den Be-
reichen für die Weiterverarbeitung, den Versand, die Verladung und das Rangie-
ren, die Stellplätze und ggfls. Erweiterungsreserven ein Gesamtflächenbedarf 
von ca. 60.000 m². Aufgrund dieser Anforderungen wird es auch seitens der Wirt-
schaftsförderung als wenig realistisch eingeschätzt, in absehbarer Zeit entspre-
chende Flächen im Leverkusener Raum zu finden. Dies hat sich auch durch ent-
sprechende Absagen aus den Nachbarkommunen Monheim, Langenfeld und 
Burscheid bestätigt. Ein weiterer Umzug kommt für die Firma aufgrund der lokal 
begrenzten Kundenstruktur und der gewachsenen Mitarbeiterstruktur nicht in 
Frage. Auch die Variante eines Neubaus der geplanten Lager- und Versandan-
lage an anderer Stelle und damit eine teilweise Betriebsverlagerung wurde unter-
sucht, aber letztendlich verworfen, da die internen, größtenteils automatisierten 
und optimierten Betriebsabläufe damit deutlich verkompliziert werden und 
dadurch auch keine deutliche Minderung des betriebsbezogenen Verkehrs bzw. 
Verkehrslärms für das Wohnumfeld zu erwarten ist. 
Daher wurde mangels geeigneter und zumutbarer Alternative entschieden, den 
vorhandenen Standort mit flächensparenden Maßnahmen wie einem Hochregal-
lager weiterzuentwickeln und dafür die am Standort seit Jahrzehnten vorgehal-
tene Erweiterungsfläche zu nutzen. 
Mit zu dieser Entscheidung beigetragen hat dabei der Faktor, dass die Firma 
Wellpappenwerk Franz Gierlichs GmbH & Co. KG den Betrieb zur Herstellung 
und Verarbeitung von Wellpappe seit 115 Jahren im Stadtteil Quettingen betreibt. 
Der Betrieb bildet aufgrund dieser langen Tradition einen festen Bestandteil im 
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Bewusstsein der Quettinger Bürgerschaft und im Ortsbild des Stadtteils Quettin-
gen, aber auch insgesamt im Stadtgebiet von Leverkusen. Darüber hinaus ist 
das Wellpappenwerk Franz Gierlichs GmbH & Co. KG ein stabiler Arbeitgeber 
mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Quettingen und naher Umgebung. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
  

f) zu 2.3.4 Projektbezogener Angebotsbebauungsplan 
• Projektbegriff: 

Der Bebauungsplan ist zwar durch ein konkretes Projekt, in diesem Fall das Er-
weiterungsvorhaben, veranlasst. Die Überplanung erfolgt aber durch einen klas-
sischen Angebotsbebauungsplan, der innerhalb des gesetzten Rahmens auch 
zukünftig Änderungswünsche ohne Fixierung allein auf das ursprüngliche Kon-
zeptermöglichen soll. Vor diesem Hintergrund sind das geplante Projekt und der 
Betrieb in der Begründung im Abschnitt 4.1 Planung hinreichend beschrieben.  
 

• Bauabschnitte: 
Die Benennung von Bauabschnitten ist hinsichtlich der angestrebten planeri-
schen Gesamtsteuerung im Rahmen des Angebotsbebauungsplanes insbeson-
dere bezüglich der Abschirmung des Verladehofes und damit zur Sicherstellung 
des Schutzes vor Gewerbe- bzw. Verkehrslärm erforderlich. Insofern werden ent-
sprechende Vorgaben und Regelungen in den städtebaulichen Vertrag aufge-
nommen.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
  

 

g) zu 2.3.5.1. Verkehrsgutachten  
• Erweiterung der Zählintervalle  

Insgesamt zielt der Bebauungsplan darauf ab, die Konflikte insbesondere hin-
sichtlich der immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen und der verkehrlichen 
Belange zu klären und im Sinne einer Konfliktbewältigung langfristig zu steuern. 
In diesem Sinne maßgebend ist der Schwerverkehr. Dieser wurde über 24 Stun-
den erfasst. 
Die Zählungen und Verkehrsbeobachtungen des Gesamtverkehrs, also inkl. 
PKW in den Morgen- und Nachmittagsstunden zielt insbesondere auf die Ermitt-
lung der Knotenbelastungen in den Spitzenstunden und die Ermittlung der ver-
kehrlichen Parameter gemäß RLS 90 und RLS 19 für die schalltechnische Be-
wertung des Vorhabens. Die ermittelten und über Ganglinien hochgerechneten 
Belastungen über den gesamten Tag entsprechen aber weitgehend den Zählun-
gen der Stadt Leverkusen über 24 Stunden aus November 2020. Coronabe-
dingte Zweifel bestehen nach den u. g. Ausführungen unter Bezugnahme auf das 
Verkehrsbarometer BASt 2021 der Bundesanstalt für Straßenwesen, für den hier 
in erster Linie abwägungsrelevanten Schwerlastverkehr nicht. 
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• Repräsentative Momentaufnahmen/maximal zulässiger Betriebsverkehr 
Nach Einschätzung des Gutachterbüros sind die eigenen Zählungen repräsenta-
tiv. Auch der Lkw-Nachtverkehr zur Fa. Gierlichs (vor 6:00 Uhr), der erhoben 
wurde, ist nicht verschwiegen worden. Da es sich bei den Zählungen um eine 
Gesamtaufnahme der bestehenden Verkehrssituation handelt, auch inklusiv der 
Mitarbeiterverkehre, ist eine Auseinandersetzung mit der Genehmigungslage und 
den maximal zulässigen Betriebsverkehren nicht erforderlich. Die den Verkehrs-
gutachten und der schalltechnischen Untersuchung zugrundeliegenden Prämis-
sen bzgl. der zukünftigen Maximalbelastung hinsichtlich des betriebsbezogenen 
Schwerverkehrs werden in den städtebaulichen Vertrag aufgenommen und damit 
rechtlich abgesichert. Sie bilden dann auch die Grundlage zukünftiger Genehmi-
gungen. 
 

• Coronaeinfluss? 
Allgemein ist festzustellen, dass pandemiebedingte Mobilitätsbeschränkungen im 
Herbst/Winter zu einem Rückgang der Pkw-Verkehrsstärken geführt haben. Im 
Güterschwerverkehr sind hingegen nur sehr geringe Verkehrsabnahmen festzu-
stellen (vgl. Verkehrsbarometer 2021 der BAST, Bundesanstalt für Straßenwe-
sen). 
 

• Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte 
Gravierende Probleme in der Leistungsfähigkeit der beiden genannten Knoten-
punkte sind nicht bekannt. Bei den Verkehrsbeobachtungen herrschte zu allen 
Tageszeiten ein flüssiger Verkehrsablauf ohne längere Wartezeiten.  
Die Verkehrsmengenzunahmen durch das Erweiterungsbauvorhaben der Fa.  
Gierlichs sind niedrig (46 Mehr-Kfz-Fahrten gegenüber der Analyse am Tag!).  
Leistungsfähigkeitseinbußen sind bei zusätzlich ca. 5 Kfz in der Spitzenstunde  
sicherlich nicht zu erwarten. 
 

• Maximale Fahrzeuggrößen, Unfallhäufungen und -schwerpunkte 
Auch zukünftig ist mit den maximalen Fahrzeuggrößen nach StVO, 40t-Sattel-
züge, zu rechnen. Schleppkurvenfahrten sind geprüft worden. Die Schleppkur-
vennachweise sind in der Verkehrsuntersuchung (VU) aus 05/2018 in Bild 12 auf 
Seite 15 aufgenommen.  
Die Maurinusstraße und ihre Knotenpunkte sind nach Angaben der Stadt Lever-
kusen nicht unfallauffällig. Auch www.nwsib-online.nrw.de, das Portal des Lan-
desbetriebs Straßen NRW lieferte für die beiden Knotenpunkte mit der 
Lützenkirchener Straße (L219) und der Quettinger Straße (K4) keine Unfall- 
aussagen. 
 

• Berücksichtigung Begegnung LKW-Schulbus 
Ein Schulbusverkehr wurde wegen der sehr geringen Häufigkeit nicht dezidiert 
berücksichtigt. Die Aussagen der VU 11/2020 zum Begegnungsfall Lkw/Lkw gel-
ten entsprechend. 
 

• Nachtfahrten 
Die Verkehrszählungen im März 2018 und November 2020 jeweils über mindes-
tens 24 Stunden haben in der Maurinusstraße jeweils 7 LKW-Fahrten in der 
Nachtzeit festgestellt. In der Anlage 4 der VU 11/2020 ist der Verkehr der Fa. 
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Gierlichs stundenweise ausgewiesen, auch für den Nachtverkehr. Daraus wird 
deutlich, dass diese Fahrten der Firma Gierlichs angerechnet werden können. 
 

• Parkraumbedarf 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 256/II „Quettingen - Wellpap-
penwerk Gierlichs nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ wird die 
Zahl der Parkplätze im öffentlichen Raum nicht verändert. Es findet lediglich eine 
Verlagerung von Parkplätzen statt. Eine Parkraumnachfrageanalyse ist insofern 
in den Verkehrsuntersuchungen nicht enthalten. Im Rahmen der Betriebserweite-
rung werden für den zusätzlichen Parkraumbedarf der Mitarbeiter Stellplätze auf 
dem Betriebsgelände ausgewiesen. 
 

• Wo Parken LKW in der Nachtzeit 
Durch die deutliche Vergrößerung des Betriebshofes der Fa. Gierlichs werden  
auch Lkw-Warteplätze außerhalb der Schleppkurvenbereiche angeboten. Eine  
An- oder Abfahrt vor 6 Uhr soll zukünftig nicht mehr erfolgen, die Lkw starten 
bzw. warten im Gewerbegebiet Fixheide, wo Lkw-Stellplätze von der Fa. Gier-
lichs angemietet wurden. 
 

• Betriebliches Mobilitätskonzept 
Insgesamt zielt der Bebauungsplan darauf ab, die Konflikte insbesondere hin-
sichtlich der immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen und der verkehrlichen 
Belange zu klären und im Sinne einer Konfliktbewältigung langfristig zu steuern. 
Auf der Grundlage der durchgeführten Untersuchungen und Gutachten werden in 
den Bebauungsplan bzw. den zugehörigen städtebaulichen Vertrag klare Rege-
lungen um die bestehenden und zukünftigen Konflikte zu mindern. Bezogen auf 
den betriebsbezogenen Verkehr geht es hier insbesondere um ein Nachfahrver-
bot für LKW und eine Routenanweisung (Variante 3) bzgl. des LKW-Verkehrs.  
Weiterhin wird der im Rahmen der Betriebserweiterung zusätzliche Parkraumbe-
darf der Mitarbeiter durch Stellplätze auf dem Betriebsgelände im Rahmen des 
Bauantrages nachgewiesen. 
 

• Rückstau des betrieblichen Verkehrs in den öffentlichen Straßenraum  
Durch die Aufweitung des Straßenraumes im Zufahrtsbereich, eine An- und Ab-
fahrt nur Richtung Lützenkirchener Straße und eine deutliche Vergrößerung des 
Betriebshofes der Fa. Gierlichs wird die Zu- und Abfahrt der LKWs auf das Be-
triebsgelände zukünftig deutlich verbessert. Ein Rückstau ist damit nicht mehr zu 
erwarten. Eine weitere Verbesserung der Einfahrtssituation durch eine Rückab-
wicklung des Verkaufs der Bergstraße ist nicht erkennbar. 
 

• Fazit: 
Aus den vorgetragenen Stellungnahmen zum Verkehrsgutachten lassen sich 
keine Hinweise entnehmen, dass die Grundlagenermittlung bzgl. der verkehrli-
chen Belange nicht ausreicht, um gemäß dem Ziel des Bebauungsplanes einen 
eindeutigen rechtlichen Rahmen zu schaffen, der im Interesse künftiger Pla-
nungs- und Investitionssicherheit für das Unternehmen als auch der Schutzinte-
ressen der Nachbarschaft die immissionsschutzrechtlichen und verkehrlichen 
Auswirkungen im Sinne einer Konfliktbewältigung langfristig steuert.  
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Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird bis auf das LKW-Nachtfahrverbot und LKW-Routenführung 
im Sinne der Variante 3 nicht gefolgt.  

 

h) zu 2.3.5.2 Lärmgutachten 
• zwei Versionen des Schallgutachtens 

Die Fassung des Schallgutachtens vom August 2021 enthält im Vergleich zum 
Juni 2021 lediglich wenige redaktionelle aber keine inhaltlichen Änderungen. 
 

• Festlegung Immissionspunkte Herderstraße 
Diese Immissionspunkte und ihr jeweiliger Schutzanspruch im Sinne der TA 
Lärm wurden seitens der Unteren Immissionsschutzbehörde festgelegt. Die Mo-
dellansicht von Süden Abb. 3.1.1 des Schallgutachtens zeigt eindeutig, dass IP 7 
der nächstgelegene Immissionspunkt im südlichen Bereich zu den dortigen akus-
tischen Schwachstellen darstellt und weitere Punkte als unkritisch bewertet wer-
den können. Dabei wird berücksichtigt, dass das Haus Herderstraße 11 betrieb-
lich genutzt wird (Wohnhaus der Geschäftsleitung der Fa. Gierlichs). 
  

• Öffnungen und schallrelevante Betriebseinrichtungen 
Die auf dem Bild dargestellten Öffnungen in den Glasbausteinen an der Herder-
straße sind Öffnungen zu den Sanitärbereichen des Betriebes und nicht zum 
Produktionsbereich. Im Rahmen der Gesamtaufnahme wurde solche zur Belüf-
tung notwendigen Öffnungen mitberücksichtigt.  
 

• Vollständige Beschreibung Bestandssituation, Darstellung Genehmigungs-
lage, Abgleich Genehmigungslage mit der Örtlichkeit, Beschreibung Projekt, 
Bauabschnitte und Endausbaustufe 
Das Schallgutachten führt eine grundlegende neue schalltechnische Gesamtauf-
nahme des bestehenden Betriebes durch. Auf Basis der Ortsbesichtigung des 
Bestandes mit Schallmessungen vor Ort sowie den Planunterlagen wird ein digi-
tales dreidimensionales Gebäudemodell erstellt. In dieses Modell werden die für 
die Immissionssituation relevanten Schallquellen innen wie außen lagerichtig ein-
gefügt. Bezogen auf die projektierte Erweiterung erfolgt eine detaillierte Immissi-
onsprognose. Unter Berücksichtigung, dass in beiden Fällen – in Abstimmung mit 
der zuständigen Genehmigungsbehörde - von der maximalen genehmigten Be-
triebssituation ausgegangen wird und eine Vorbelastung durch Gewerbelärm aus 
dem Umfeld nicht gegeben ist, wird damit die Gesamtsituation sachgerecht dar-
gestellt. Eine detaillierte Erfassung von Genehmigungslagen mit Abgleich der 
Örtlichkeit und eine detailliertere Betrachtung von Baustufen erübrigt sich damit. 
Die für die Abschirmung des Verladehofes notwendige Schallschutzwand für den 
Fall, dass die straßenbegleitende Bebauung entfällt, ist ebenfalls im Schallgut-
achten erwähnt und fließ in den städtebaulichen Vertrag ein. 
 

• Planadäquate Verkehrsbeurteilung 
Das Schallgutachten wie die Verkehrsuntersuchung basiert auf Angaben der 
Firma Gierlichs zur Maximalvariante hinsichtlich des betriebsbezogenen LKW-
Verkehrs. Die Verkehrszählung wurde wie insgesamt die Untersuchung fach- und 
sachgerecht durchgeführt. Die Verkehrsuntersuchung wurde darüber hinaus von 
den Fachbehörden kritisch geprüft. Mängel des Schallgutachtens aufgrund einer 
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nicht planadäquaten Verkehrsbeurteilung sind nicht erkennbar. Die Prämissen 
zur Maximalvariante werden über den städtebaulichen Vertrag und die darauf 
aufbauenden Genehmigungen rechtlich gesichert.  
 

• Darstellung ruhender Verkehr im und außerhalb des Plangebietes 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 256/II „Quettingen - Wellpap-
penwerk Gierlichs nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ wird die 
Zahl der Parkplätze im öffentlichen Raum nicht verändert. Es findet lediglich eine 
Verlagerung von Parkplätzen statt. Eine umfangreichere Darstellung des ruhen-
den PKW-Verkehrs ist insofern in den Verkehrsuntersuchungen nicht enthalten. 
Im Rahmen der Betriebserweiterung werden für den zusätzlichen Parkraumbe-
darf der Mitarbeiter Stellplätze auf dem Betriebsgelände ausgewiesen. Bzgl. der 
LKW-Verkehrs werden durch die deutliche Vergrößerung des Betriebshofes der 
Fa. Gierlichs auch Lkw-Warteplätze angeboten. Da eine An- oder Abfahrt vor 
6 Uhr zukünftig nicht mehr erfolgen soll, hat die Firma Gierlichs zusätzliche Lkw-
Stellplätze im Gewerbegeit Fixheide angemietet. 
 

• Emissionskontingentierung 
Auf eine Gliederung des Plangebietes und die Berechnung von Lärmemissions-
kontingenten nach DIN 45691 kann verzichtet werden. Aufgrund der geringen 
Größe des überwiegend voll entwickelten Plangebietes und der Eigentums- und 
Betriebssituation (nur ein Eigentümer, nur ein Betrieb) ist die detaillierte, am Be-
stand und der konkreten Planung orientierte Gesamtbetrachtung nach TA Lärm 
im Sinne des Immissionsschutzes aber auch der betrieblichen Planungssicher-
heit zielführender, als die Bildung eines verbindlichen, flächenhaften Verteilungs-
schlüssels von fiktiven Schallquellen. 
 

• Berücksichtigung der Vorbelastung durch Verkehrslärm 
Die an das Plangebiet angrenzende Maurinusstraße aber vor allem die Lützenkir-
chener und die Quettinger Straße sind nach den Ergebnissen der 2018 durchge-
führten Lärmkartierung für das Straßennetz in Leverkusen deutlich lärmvorbelas-
tet. Die per Erlass des Landes Nordrhein-Westfalen festgelegten Auslösewerte 
für die Aktionsplanung von 70 / 60 dB(A) tags / nachts werden aber nur im Be-
reich der Lützenkirchener Straße zwischen Neukronenberger Straße und In Holz-
hausen also ab Maurinusstraße in Richtung Lützenkirchen und auf der Quettin-
ger Straße zwischen Lützenkirchener Straße und Feldstraße erreicht. Diese Ab-
schnitte sind daher als Lärmbrennpunkte in die Fortschreibung des Lärmaktions-
planes für Leverkusen von 2019 aufgenommen. Als Maßnahme zur Lärmminde-
rung wurde hier in Teilen eine Senkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 
auf 30 km/h umgesetzt. Die Maurinusstraße ist ebenfalls Bestandteil einer 
Tempo 30 - Zone. 
 
 
Die im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 256/II „Quettingen – 
Wellpappenwerk Gierlichs, nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ 
von der ACCON Köln GmbH im August 2021 durchgeführte schalltechnische Un-
tersuchung und die ergänzende Stellungnahme vom April 2022 hat deshalb die 
Zunahme des Verkehrslärms insbesondere durch die Geräuschimmissionen des 
dem Betrieb zuzuordnenden Fahrzeugverkehrs auf der öffentlichen Straße gut-
achterlich untersucht.  
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Die schalltechnische Untersuchung kommt bezüglich der Beurteilung der Auswir-
kungen des betriebsbedingten Fahrzeugverkehrs gemäß Nummer 7.4 TA Lärm 
zu dem Ergebnis, dass das Kriterium der Erhöhung des Beurteilungspegels der 
Verkehrsgeräusche um mindestens 3 dB(A) auch in der betrachteten Maximalsi-
tuation und bei Realisierung der Variante 3 der Verkehrsführung deutlich unter-
schritten wird und damit weitere Maßnahmen nicht erforderlich sind.  
Die auf den Verkehrsgutachten und Berechnungen zu Abschnitt 7.4 TA Lärm 
(Variante 3) aufbauende und nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Stra-
ßen – Ausgabe 2019 – RLS-19 erfolgte Ermittlung der Immissionspegel im nördli-
chen Abschnitt der Maurinusstraße ergibt maximale Beurteilungspegel von 61 dB 
(A) tagsüber an den nahegelegensten Fenstern der unmittelbar angrenzenden 
Wohnbebauung ohne Berücksichtigung des Verkehrs der Firma Gierlichs. Der 
betriebsbedingte Verkehr der Firma Gierlichs erhöht diesen Wert um 1,6 dB(A) 
auf maximal 63 dB(A). Ein Vergleich der oben genannten Beurteilungspegel in 
der Maurinusstraße mit den Orientierungswerten der DIN 18005 „Schallschutz im 
Städtebau“ Beiblatt 1, hier: allgemeines Wohngebiet 55 dB(A) Tag und 45 dB(A) 
Nacht, ergibt, dass die Maurinusstraße bereits im Ausgangszustand lärmvorbe-
lastet ist. Die im Rahmen der ergänzenden Stellungnahme ermittelten Beurtei-
lungspegel überschreiten die Orientierungswerte für allgemeine Wohngebiete 
schon im Ausgangszustand tagsüber mit maximal 6 dB(A) und mit 8 dB(A) im 
Falle der Gesamtbetrachtung, also unter Mitberücksichtigung des betriebsbe-
dingten Verkehrsaufkommens. Es wird deutlich, dass die Orientierungswerte un-
abhängig von dem betriebsbedingten Verkehrsaufkommen aufgrund der Ver-
kehrslärm-Vorbelastung besonders durch die teilweise dicht an der Straße ste-
hende Blockrandbebauung nicht eingehalten werden können. Aber die Werte zei-
gen auch, dass die vom Bundesverwaltungsgericht (Beschl. vom 25.04.2018 – 9 
A 16.16 -) für die Fachplanung angenommenen und hier zur Orientierung mittel-
bar herangezogenen geringeren Zumutbarkeitsschwellenwerte für Verkehrslärm 
von 67 dB(A) am Tage auch bei Umsetzung der Maximalvariante deutlich unter-
schritten werden. Unter Berücksichtigung der Tatsachen, dass von den stärkeren 
Überschreitungen lediglich vier Häuser im nördlichen Straßenabschnitt der Mau-
rinusstraße betroffen sind, die Überschreitungen an den übrigen etwas von der 
Straße zurückstehenden Gebäuden deutlich geringer ausfallen, die Verkehrs-
lärmbelastung in der südlichen Maurinusstraße deutlich zurückgeht und das 
Nachtfahrverbot für LKW in der Maurinusstraße die nächtliche Verkehrslärmbe-
lastung mindert, sind die Überschreitungen der Orientierungswerte insgesamt für 
einen innerstädtischen Bereich bzw. eine faktische Gemengelage (Orientierungs-
wert für Mischgebiete 60 dB(A) Tag) in der Abwägung mit den Planungszielen 
und den fehlenden Planungsalternativen aus Sicht der Stadt vertretbar. Um das 
Nachtfahrverbot einzuhalten, hat die Firma Wellpappenwerk Franz Gierlichs 
GmbH & Co. KG Lkw-Stellplätze im Gewerbegebiet Fixheide angemietet. Die be-
triebsbedingt notwendigen Lkw-Fahrten zwischen 22 Uhr und 6 Uhr starten bzw. 
enden dort.  
Die Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II hat am 18.07.2022 die abschlie-
ßende Entscheidung über die Auswahl der Varianten getroffen und sich für die 
Umsetzung der Variante 3 bei Realisierung des Bebauungsplanes Nr. 256/II 
„Quettingen-nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ entschieden. 
Die weitere rechtliche Sicherung der gewählten Variante der Verkehrsführung 
des betriebsbezogenen LKW-Verkehrs, des Nachtfahrverbotes und der Prämis-
sen der Maximalvariante erfolgt im städtebaulichen Vertrag bzw. durch die An-
ordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen.  
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Mit dieser Steuerung des Gewerbelärms als auch des planexternen aber be-
triebsbezogenen Verkehrs wird dem Planungsziel der Gesamtsteuerung des be-
stehenden Betriebsstandortes in Form des Ausgleichs der Anforderungen der 
Unternehmenserweiterung und der Schutzinteressen der Nachbarschaft inmitten 
einer Gemengelage auch hinsichtlich der Lärmbelastung Rechnung getragen. 
 

• Fazit 
Durch die vorgetragenen Anregungen ergeben sich keine Hinweise, dass die im 
Rahmen der Aufstellung des Bauungsplanes Nr. 256/II „Quettingen - Wellpap-
penwerk Gierlichs nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ durchge-
führten schalltechnischen Untersuchungen unvollständig dargestellt sind. Durch 
die Verankerung der für die Ergebnisse des Gutachtens und der planerischen 
Abwägung wesentlichen Prämissen im städtebaulichen Vertrag wird sicherge-
stellt, dass die Interessen zwischen den Emittenten und den Immissionsbetroffe-
nen sachgerecht ausgeglichen werden und keine unzulässige Konfliktverlage-
rung erfolgt. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird bis auf das LKW-Nachtfahrverbot, die LKW-Routenführung 
im Sinne der Variante 3 und die Festlegung der Obergrenze für den betriebsbezoge-
nen LKW-Verkehr nicht gefolgt.  

 

i) zu 2.3.5.3 Bodengutachten – mangelnde Recherche 
Im Rahmen der orientierenden Altlastenuntersuchung von HYDRO.O sind auf 
der Grundlage einer umfangreichen Aktenrecherche zur Historie des gesamten 
Betriebsgeländes in Abstimmung mit der Unteren Bodenschutzbehörde Altlasten-
verdachtspunkte festgelegt worden. Die Untersuchung dieser Verdachtspunkte 
ergab, dass schädliche Bodenverunreinigungen nicht in einem Umfang festge-
stellt worden sind, der zu weiteren Maßnahmen oder Festsetzungen führt. Eine 
Entlassung aus dem Altlastenverdachtsflächenkataster ist weder notwendig noch 
sinnvoll, da ansonsten der Hinweis auf die erfolgten Untersuchungen verloren 
gehen würde. Ein entsprechender Hinweis wurde in den Bebauungsplan Nr. 
256/II „Quettingen - Wellpappenwerk Gierlichs nördlich Herderstraße und west-
lich Maurinusstraße“ aufgenommen. Selbstverständlich kann sich diese Einschät-
zungen immer nur auf die bekannten oder in diesem Fall geplanten Nutzungen 
beziehen. Aktuell sind keine weiteren schutzbedürftigen Nutzungen innerhalb des 
Plangebietes geplant. Insofern ist eine lückenhafte Recherche zum Thema Alt-
lasten und eine unzureichende Berücksichtigung im Bebauungsplan nicht zu er-
kennen. Soweit zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Erkenntnisse und/o-
der weiterer Bauvorhaben bodenschutzrechtliche Maßnahmen erforderlich wer-
den sollten, steht dieser Bebauungsplan dem nicht entgegen. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  

 

j) zu 2.3.5.4 Versickerungsgutachten – Keine gesicherte Erschließung 
Die konkreten Abschätzungen und Planungen von Versickerungseinrichtungen 
sind grundsätzlich nicht Gegenstand bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes. 
Versickerungsgutachten im Rahmen von Bebauungsplanverfahren haben die 
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Aufgabe, die Möglichkeit zur Versickerung festzustellen und grundsätzlich um-
setzbare Verfahren zu skizzieren. Nach Prüfung des im Bebauungsplan enthalte-
nen Regenwasserbewirtschaftungskonzeptes und der zugehörigen Gutachten 
werden seitens der Fachbehörde aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine Beden-
ken gegen die Realisierung des Vorhabens vorgetragen. Die Erschließung hin-
sichtlich der Entwässerung ist damit auch in Abstimmung mit den Technischen 
Betrieben der Stadt Leverkusen gesichert. 
Eine Einschätzung der Retentionswirkung der Begrünungsmaßnahmen und ein 
Nachweis zum Überflutungsschutz sind Bestandteil der grundsätzlichen Bemes-
sung im Rahmen der wasserrechtlichen Genehmigung. Hinsichtlich des Überflu-
tungsschutzes zeigt eine erste überschlägige Prüfung, dass über die geplanten 
Muldensysteme und ggfls. eine entsprechende bauliche Ausbildung des Ladeho-
fes auch der Überflutungsschutz bewältigt werden kann.  
Die aufgeworfene Frage, ob Entsiegelungsmaßnahmen aus ökologischen Grün-
den möglich sind, entbehrt jeder Grundlage. Grundsätzlich sind Versickerungsan-
lagen nur auf nicht versiegelten Flächen vorgesehen, auf denen die Altlastensitu-
ation geklärt ist. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  

 

k) zu 2.3.5.5 fehlende Gutachten  
• Fehlende Grundlagenermittlung 

Insgesamt zielt der Bebauungsplan darauf ab, die Konflikte zwischen den plau-
siblen standortbezogenen Erweiterungsabsichten des Unternehmens und den 
berechtigten Schutzinteressen der Nachbarschaft zu klären und im Sinne einer 
Konfliktbewältigung langfristig zu steuern. Im Rahmen der Aufstellung des Bau-
ungsplanes Nr. 256/II „Quettingen - Wellpappenwerk Gierlichs nördlich Herder-
straße und westlich Maurinusstraße“ wurde deutlich, dass dies insbesondere für 
die lärmtechnischen und verkehrlichen Belange betrifft. Die Belange des Abfall- 
und Abwasseraufkommens, der Geruchsentwicklung und der Körperschallüber-
tragungen sind in diesem Zusammenhang auch im Rahmen der Beteiligung der 
zuständigen Behörden nicht als konfliktträchtig aufgefallen und benannt worden. 
Auf eine vertiefte Untersuchung auf der Grundlage von fachlichen/technischen 
Spezialkenntnisse, die bei den zuständigen Behörden nicht gegeben sind, wurde 
insofern verzichtet. 
 

• Landschaftspflegerischer Fachbeitrag 
Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 256/II „Quettingen - nördlich Herder-
straße und westlich Maurinusstraße“ ist ein Areal, welches selbst und im unmit-
telbaren Umfeld seit Jahrzehnten in großem Umfang baulich genutzt wird. Die 
Eingriffe in Natur und Landschaft haben insofern bereits Jahrzehnte zuvor durch 
Bebauung und Versiegelung stattgefunden. Die zugehörigen Genehmigungen 
wurden infolge der Lage mitten im Stadtteil Quettingen auf der Grundlage von 
§ 34 BauGB – Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang be-
bauten Ortsteile – ausgesprochen. Weitere Eingriffe in Natur und Landschaft auf 
der verbleibenden Freifläche sind nach § 34 BauGB grundsätzlich zulässig. Ge-
mäß § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB ist daher ein Ausgleich nicht erforderlich und auf 
die Erstellung eines landschaftspflegerischen Begleitplanes wurde in Abstim-
mung mit der Unteren Naturschutzbehörde verzichtet. 
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Im weiteren Verfahren wurde dennoch vorsorglich eine Eingriffs- und Ausgleichs-
bilanz mit Erläuterung ergänzt, um einerseits die festgesetzten Grünmaßnahmen 
hinsichtlich Ihrer Quantität und Qualität im Vergleich zum Bestand überschlägig 
zu überprüfen, andererseits für den Fall, dass die Regelung des § 1a Abs. 3 Satz 
6 BauGB nicht anwendbar sein sollte, zum Nachweis, dass mit den festgesetzten 
Grünmaßnahmen einer Ausgleichsverpflichtung genüge getan wurde. In diesem 
Fall kann der Bebauungsplan auch dann weiter Geltung beanspruchen. 
Die Bilanzierung des Eingriffs in Natur und Landschaft nach dem vereinfachten 
Verfahren (Arbeitshilfe zur Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft so-
wie von Kompensationsmaßnahmen bei der Aufstellung von Bebauungsplänen 
NRW) im Rahmen des Umweltberichts ergab, dass durch die Umsetzung der 
festgesetzten Grünmaßnahmen die Eingriffe ausgeglichen werden. Die Beein-
trächtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts in seinen in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe a bezeichne-
ten Bestandteilen wurden damit ausreichend berücksichtigt und kompensiert.  
 

• Klimagutachten 
In den Umweltthemenkarten des Landes Nordrhein-Westfalen (UVO-Umwelt-da-
ten vor Ort), welche die lokale Umweltsituation darstellt, liegt das Plangebiet be-
zogen auf das Klima am östlichen Rande der niederrheinischen Bucht. Das Plan-
gebiet mit seinem Umfeld wird in den Klimakarten mit der Darstellung der mittle-
ren Temperatur der letzten Jahrzehnte nicht als Kaltluftinsel dargestellt. Auf die-
ser Grundlage lässt sich sagen, dass die zur Bebauung anstehende Firmenfrei-
fläche (ca. 12.500 m²) zwar eine gewisse thermische Ausgleichsfunktion durch 
geringere Aufheizung und Verdunstungskühlung aufweist, aber infolge der im 
städtischen Kontext vergleichsweise geringen Größe und der Ausgestaltung als 
reine Rasenfläche keine übergeordnete stadtklimatische Wirkung für den Stadt-
teil entfaltet.  
Unter Berücksichtigung der Festsetzungen zu umfangreichen Grünmaßnahmen 
im Bebauungsplan ist eine vertiefte Untersuchung zur Einschätzung der stadtkli-
matischen Folgen der Planung auf der Grundlage von fachlichen Spezialkennt-
nissen auch nach Auffassung der Fachdienststelle für Klima beim Umweltamt 
nicht erforderlich. 
 

• Umweltbericht  
fehlende Bewertung der unbebauten Fläche 
Der Umweltbericht wurde zur Klarstellung noch einmal in der Struktur geringfügig 
redaktionell geändert. Im Abschnitt 2.0 Beschreibung und Bewertung der Um-
weltauswirkungen wird in Abschnitt 2.1 ganz deutlich im Sinne einer Bestands-
aufnahme der derzeitige Umweltzustand ermittelt und hinsichtlich der Schutzgü-
ter bewertet. Dieser Aufnahme wird in Abschnitt 2.3 die Prognose zu den Belan-
gen des Umweltschutzes bei Durchführung der Planung gegenübergestellt. Eine 
fehlende Bewertung der Schutzgüter hinsichtlich der unbebauten Fläche ist also 
nicht gegeben. 
 
Dachbegrünung 
Zur Klarstellung wurde der Umweltbericht diesbezüglich angepasst. Der Umwelt-
bericht führt grundsätzlich zu Dachbegrünungen aus, dass diese dazu beitragen 
können, Umgebungslärm durch Absorption etc. zu mindern. Aufgrund der Lage 
der Dachbegrünungen und Verkehrslärm als wesentlicher Lärmquelle wird die 
Minderung in diesem konkreten Fall, wenn überhaupt nur sehr gering ausfallen. 
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Topographie des Plangebietes 
Zwischen den Aussagen in der Begründung und im Umweltbericht zur Topogra-
phie des Plangebietes besteht kein Widerspruch. Berücksichtigt man die Längen-
ausdehnung des Plangebietes von über 250 m und die Breite von ca. 150 m be-
trägt die Neigung West/Ost ca. 2,5 % und Nord/Süd ca. 2 %. Diese Werte sind 
für ein solches Areal als gering anzusehen. Insofern kann das Areal als weitge-
hend eben bezeichnet werden. 
 

• Freiflächenplan - Geländetopographie 
Mit Baumpflanzungen, Versickerungsmulden u.a. werden die Grenzabstände lt. 
Nachbarschaftsrecht NRW eingehalten. Detaillierte Aussagen in Form von Ge-
lände-, Gebäudeschnitten, Freiflächenplänen, Feuerwehrbewegungsflächen, 
Darstellung notwendiger Stellplätze etc. werden in der weiteren Entwurfsplanung 
(Hochbau) berücksichtigt und obliegen den weiteren Genehmigungsverfahren. 
Diese ergänzen die bestehenden Genehmigungen mit den jeweiligen brand-
schutztechnischen Auflagen, die auch in entsprechenden Beschilderungen 
(Sprinklerzentrale, Feuerwehrzufahrt, etc.) ihren Niederschlag gefunden haben. 
 

• Mobilitätskonzept 
Insgesamt zielt der Bebauungsplan darauf ab, die Konflikte insbesondere hin-
sichtlich der immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen und der verkehrlichen 
Belange zu klären und im Sinne einer Konfliktbewältigung langfristig zu steuern. 
Auf der Grundlage der durchgeführten Untersuchungen und Gutachten werden in 
den Bebauungsplan bzw. den zugehörigen städtebaulichen Vertrag klare Rege-
lungen um die bestehenden und zukünftigen Konflikte zu mindern. Bezogen auf 
den betriebsbezogenen Verkehr geht es hier insbesondere um ein Nachfahrver-
bot für LKW und eine Routenanweisung (Variante 3) bzgl. des LKW-Verkehrs.  
Weiterhin wird der Im Rahmen der Betriebserweiterung zusätzliche Parkraumbe-
darf der Mitarbeiter durch Stellplätze auf dem Betriebsgelände nachgewiesen. 
 

• Parkraumgutachten 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 256/II „Quettingen - Wellpap-
penwerk Gierlichs nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ wird die 
Zahl der Parkplätze im öffentlichen Raum nicht verändert. Es findet lediglich eine 
Verlagerung von Parkplätzen statt. Eine Parkraumnachfrageanalyse ist insofern 
in den Verkehrsuntersuchungen nicht enthalten. Im Rahmen der Betriebserweite-
rung werden für den zusätzlichen Parkraumbedarf der Mitarbeiter Stellplätze auf 
dem Betriebsgelände ausgewiesen. 
 

• Verkehrsführungsvarianten 
Um die negativen Folgen der Zunahme des Schwerverkehrs hinsichtlich der 
Lärmbelastung, der Leistungsfähigkeit aber auch der Verkehrssicherheit zu mini-
mieren, sind im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes unterschiedliche 
Varianten der Verkehrsführung hinsichtlich ihrer lärmtechnischen und verkehrli-
chen Auswirkungen untersucht worden. Insgesamt wurde der Variante 3 aus 
schalltechnischen und verkehrlichen Gründen der Vorzug zu geben. Die Variante 
3 regelt die Erschließung so, dass die gesamte LKW-An- und Ablieferung des 
Betriebes über den nördlichen Teil der Maurinusstraße und weiter über die Lüt-
zenkirchener Straße/ Berliner Platz/Bonner Straße abgewickelt wird.  
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Die Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II hat am 18.07.2022 die abschlie-
ßende Entscheidung über die Auswahl der Varianten getroffen und sich für die 
Umsetzung der Variante 3 bei Realisierung des Bebauungsplanes Nr. 256/II 
„Quettingen-nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ entschieden. 
Die weitere rechtliche Sicherung der gewählten Variante der Verkehrsführung 
des betriebsbezogenen LKW-Verkehrs erfolgt im städtebaulichen Vertrag bzw. 
durch die Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen. Mit dieser Steuerung 
auch des planexternen aber betriebsbezogenen Verkehrs wird dem Planungsziel 
der Gesamtsteuerung des bestehenden Betriebsstandortes in Form des Aus-
gleichs der Anforderungen der Unternehmenserweiterung und der Schutzinteres-
sen der Nachbarschaft inmitten einer Gemengelage Rechnung getragen.  
Die Konfliktbewältigung erfolgt damit abschließend im Bebauungsplan, eine un-
zulässige Konfliktverlagerung ist nicht gegeben. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird bis auf das LKW-Nachtfahrverbot, die LKW-Routenführung 
im Sinne der Variante 3 und die Festlegung der Obergrenze für den betriebsbezoge-
nen LKW-Verkehr nicht gefolgt. 
  

l) zu 2.4.1.1. Planzeichnung – Grundsätzliches 
• Zeichenerklärung  

- Zur Klarstellung wurde die Legende auf der Planurkunde entsprechend umge-
stellt. 

- Eine Erläuterung des Zeichens „V“ für Versickerungsmulden befindet sich in 
der textlichen Festsetzung 5.4. Zur Klarstellung wurde ein entsprechendes 
Zeichen in die Legende aufgenommen. Die Bezeichnung Verladehof wurde 
zur Klarstellung in der Planzeichnung ergänzt. 

- Die Überschrift „Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft“ und die Angabe der zugehörigen Rechtsgrundlagen entspricht der 
Planzeichenverordnung. Näheres ergibt sich aus den textlichen Festsetzun-
gen und den entsprechenden Verweisen. Zur Klarstellung wurden die Rechts-
grundlagen im Rahmen der zweiten öffentlichen Auslegung geringfügig er-
gänzt. 

  
• Rechtsgrundlagen 

- Bzgl. der Baunutzungsverordnung wird bei den Rechtsgrundlagen im Rahmen 
von redaktionellen Änderungen ergänzt „in der derzeit gültigen Fassung“. 

- Abschließend ist die Fassung zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses rele-
vant. 

- Die Angaben zu den Rechtsgrundlagen am Ende des Umweltberichtes wer-
den gestrichen. 

 
• Lage- und Höhenangaben 

Bei den Grenzen des Plangebietes handelt es sich durchweg um festgestellte 
Grenzen. Die Lagegenauigkeit variiert. Dies ist aber irrelevant, da die im Bebau-
ungsplan enthaltene Vermaßung sich nicht auf die Bestandsbebauung bezieht, 
sondern auf die Lage der zeichnerischen Festsetzungen.  
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• Ein- und Ausfahrtsbereiche 
Die Begründung der zeichnerischen Festsetzung zu den Ein- und Ausfahrtsberei-
chen befindet sich unter 5.1.6 der Begründung. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird bezogen auf die redaktionellen Änderungen in der Plan-
zeichnung gefolgt. 

 

m) zu 2.4.2.1 Textliche Festsetzungen – Grundsätzliches 
Letzten Endes relevant sind die textlichen Festsetzungen auf der Planzeichnung. 
Diese wird als Satzung beschlossen. Die Unstimmigkeiten innerhalb der Planun-
terlagen wurden korrigiert. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird bezogen auf den Abgleich der Planunterlagen gefolgt. 
 

n) zu 2.4.2.2 Textliche Festsetzungen – Art der baulichen Nutzung 
• ein oder mehrere Betriebe?  

Der Bebauungsplan ist zwar durch ein konkretes Projekt der Firma Gierlichs aus-
gelöst und orientiert sich an den bestehenden Betriebsabläufen etc. Die Überpla-
nung erfolgt aber als ein klassischer Angebotsbebauungsplan, der innerhalb des 
gesetzten Rahmens auch zukünftig Änderungswünsche möglich macht ohne Fi-
xierung allein auf das ursprüngliche Projekt der Firma Gierlichs. Daraus ergibt 
sich, dass die im Bebauungsplan enthaltene Sondergebietsfestsetzung allgemein 
nur die Zulässigkeit eines ganz speziellen Betriebstyps eröffnet und zwar den 
von Betrieben und Anlagen zur Herstellung von Wellpappen und Kartonagen. 
Weiterhin ergibt sich aus der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, 
dass § 11 BauNVO keine Rechtsgrundlage für eine zahlenmäßige Festlegung 
der im Sondergebiet zulässigen Betriebe darstellt. Es muss daher aus Rechts-
gründen in der SO-Festsetzung immer der Plural verwendet werden. 
 

• Definition Wellpappe:  
Der Gesetzgeber unterscheidet zwischen Anlagen zur Herstellung von Papier, 
Karton und Pappe sowie Anlagen zur Herstellung von Wellpappe. Anlagen zur 
Herstellung von Wellpappe sind kaum emissionsrelevant, da der eigentliche Her-
stellungsprozess das Verkleben einzelner Kartonbahnen mit lösungsmittelfreien 
Klebstoffen darstellt (siehe: Hansmann/Röckinghausen in: Landmann/Rohmer, 
Umweltrecht, Werkstand: 94. EL, Dezember 2020, Anhang 1, Tabelle 6, 4. BIm-
SchV, Rdnr. 2 unter Bezugnahme auf die Ausführungen der Bundesregierung in 
der amtlichen Begründung zur Neufassung des Anlagenkataloges im Jahre 2001 
zur Nr. 6 zur BR-Drs. 674/00, Seite 125). Aus diesen Gründen erfolgte 2001 die 
Streichung der Wellpappenanlagen im Anlagenkatalog der 4. BImSchV. Wellpap-
penanlagen fallen nicht unter die Anlagen zur Herstellung von Papier, Karton o-
der Pappe (vgl. insoweit Ziffer 6.2 der Anlage 1 zur 4. BImSchV). Es ist weder die 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Ziffer 6.2 der Anlage 1 
zum UVPG noch eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung erforderlich. Nä-
heres zu den Produktionsprozessen und Produktionsmitteln ergibt sich aus den 
Genehmigungen auf nachfolgender Ebene. Die schalltechnischen Auswirkungen 
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wurden in der gutachterlichen Stellungnahme zu der zu erwartenden Geräuschsi-
tuation durch den zukünftigen Gesamtstandort des Wellpappenwerkes Franz 
Gierlichs GmbH & Co. KG umfassend dargestellt. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

 

o) zu 2.4.2.3 Textliche Festsetzungen – Maß der baulichen Nutzung 
• technischer Standard Bestand, Restnutzungsdauer 

Mangels geeigneter und zumutbarer Alternative wurde zu Beginn des Verfahrens 
entschieden, den bestehenden Standort weiterzuentwickeln. Dies beruht auch 
auf der Überzeugung der Firma Gierlichs, dass die kompakte Anordnung und die 
Qualität der Gebäude auch zukünftig für den Betrieb eines Wellpappenwerks ge-
eignet sind und eine entsprechende wirtschaftliche Restnutzungsdauer gegeben 
ist. Bzgl. erforderlicher Sanierungsmaßnahmen zielt die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes gerade darauf, neben den berechtigten Schutzinteressen der Nach-
barschaft dem Unternehmen die nötige Planungs- und Investitionssicherheit nicht 
nur für Erweiterungsmaßnahmen, sondern auch für anstehende bauliche Sanie-
rungen wie zum Beispiel eine erneute Verfugung des Mauerwerks zu geben.    

 
• Genügen die Gebäude noch dem immissionsschutz-rechtlichen Standard 

Gerade um Mängel hinsichtlich der abschirmenden Wirkung des Gebäudes mit 
zu erfassen, wurde im Rahmen des Schallgutachtens eine grundlegend neue 
schalltechnische Gesamtaufnahme des bestehenden Betriebes durchgeführt. 
Die erkannten Schwachstellen (Pilzlüfter, Abdichtung Drahtglas) wurden in der 
mit der Unteren Immissionsschutzbehörde abgestimmten schalltechnischen Un-
tersuchung benannt und deren Beseitigung ordnungsbehördlich überwacht. 
Die ausgetretene Flüssigkeit aus der Klinkersteinwand entlang der Herderstraße 
Anfang des Jahres ist die Folge eines Rohrbruchs in einer Weizenstärkeleitung 
und kann als absoluter Einzelfall gewertet werden. Die Stelle wurde gründlich ge-
reinigt und abgedichtet.  

 
• Bessere städtebauliche Lösungen? 

Die straßenbegleitende Bebauung entlang der Herderstraße und die zu den 
Nachbargrenzen auf den Mindestabstand ausgelegte Bestandsbebauung ist Aus-
druck der kompakten, flächensparenden und optimierten Anordnung der Be-
standsgebäude. Eine im Sinne der Betriebsabläufe bessere und noch mehr opti-
mierte Lösung ist nicht erkennbar. 
 

• Baugrundstück:  
Gemäß § 19 Abs. 3 BauNVO ist für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche 
die Fläche des Baugrundstücks maßgebend, die im Bauland und hinter der im 
Bebauungsplan festgesetzten Straßenbegrenzungslinie liegt. 
Durch die Festsetzung des sonstigen Sondergebietes definiert der Bebauungs-
plan Nr. 256/II „Quettingen - nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ 
eindeutig, was in diesem Fall als Bauland und damit als Baugrundstück im Sinne 
von § 19 Abs. 3 BauNVO zu betrachten ist. Die textlichen Festsetzung 2.1 dient 
in diesem Zusammenhang aufbauend auf § 19 Abs. 3 Satz 2 BauNVO lediglich 
der Klarstellung und der Vermeidung von Verzerrungen bei der Ermittlung der 
Grundflächenzahl. Sie garantiert aber auch durch die explizite Festlegung auf 
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eine jeweilige Gesamtbetrachtung des Baugebietes, dass die bestehende hohe 
bauliche Ausnutzung bei allen weiteren Veränderungen berücksichtigt wird. Der 
vorgetragenen Sorgen, z.B. dem Verlust der planerischen Zielsetzung durch die 
Parzellierung in Einzelflächen wird durch die Ausgestaltung der Festsetzung (2.1) 
bereits Rechnung getragen. 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

 

p) zu 2.4.2.4 Maßnahmen zum Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und 
Landschaft 

• Maßnahmenfläche keine Grünfläche gemäß FNP: 
Die im Flächennutzungsplan enthaltene Darstellung einer Grünfläche ohne 
Zweckbestimmung ist bereits über Jahrzehnte im FNP enthalten. Gemäß Be-
gründung soll aufgrund des unmittelbaren Nebeneinanders von Gewerbe- und 
Wohnbauflächen unter Berücksichtigung des Gebäudebestandes durch die 
Grünflächendarstellung dem Trennungsgrundsatz gemäß  § 50 Satz 1 Alt. 1 BIm-
SchG zumindest durch eine optische Trennung zwischen Werk und umgebender 
Wohnbebauung Rechnung getragen werden. Dies war ebenfalls die Begründung 
für die Übernahme der Darstellung in den seit 2006 rechtswirksamen FNP. Damit 
weichen der Sinn und Zweck der Grünflächendarstellung grundlegend von denen 
mit klass. Zweckbestimmung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 5, § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB 
ab. In Abstimmung mit der Bezirksregierung Köln wird zur Herleitung der beab-
sichtigten Festsetzung SO „Wellpappenwerk“ aus der GE* Darstellung nach § 8 
Abs. 3 Satz 1 BauGB eine FNP-Änderung im Parallelverfahren durchgeführt. In 
diesem Zuge wird auch die Grünflächendarstellung so angepasst, dass die opti-
sche Trennung zwischen Gewerbebetrieb und unmittelbar angrenzender Wohn-
bebauung im Erweiterungsbereich weiterhin gegeben ist. Mit Verfügung vom 
15.11.2021 unter Aktenzeichen 32/62.6–1.03-2021-02 hat die Bezirksregierung 
Köln bestätigt, dass aus landesplanerischer Sicht keine Bedenken gegen die 
26. Flächennutzungsplanänderung bestehen. 
Der Bebauungsplan Nr. 256/II „Quettingen - nördlich Herderstraße und westlich 
Maurinusstraße“ setzt unter Berücksichtigung des Gebäudebestandes dieses 
oben beschriebene Ziel konsequent nicht nur Richtung Norden, sondern auch 
gegenüber der Wohnbebauung im Osten und Westen um. Diese Grünfestsetzun-
gen sollen in diesem Zuge auch gleichzeitig neben der optischen Trennfunktion 
auch zahlreiche ökologische Funktionen (Biodiversität, Regenwasserversicke-
rung, thermische Ausgleichsfunktion etc.) erfüllen. Um die Umsetzung dieser 
komplexen Zielsetzung der Grünfestsetzungen sicherzustellen, wurden Festset-
zungen auf der Grundlage von § 9 Abs.1 Nr. 20.BauGB Flächen oder Maßnah-
men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft und Nr. 25. a) BauGB Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen in den Bebauungsplan aufgenommen. Dem 
Entwicklungsgebot gemäß § 8 (2) BauGB wurde damit entsprochen. 
 

• Ausgleich:  
Im weiteren Verfahren wurde eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanz mit Erläuterung 
ergänzt, um einerseits die festgesetzten Grünmaßnahmen hinsichtlich Ihrer 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BIMSCHG&p=50
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Quantität und Qualität im Vergleich zum Bestand überschlägig zu überprüfen, an-
dererseits für den Fall, dass die Regelung des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB nicht 
anwendbar sein sollte, zum Nachweis, dass mit den festgesetzten Grünmaßnah-
men einer Ausgleichsverpflichtung genüge getan wurde. In diesem Fall kann der 
Bebauungsplan auch dann weiter Geltung beanspruchen. 
Die Bilanzierung des Eingriffs in Natur und Landschaft nach dem vereinfachten 
Verfahren (Arbeitshilfe zur Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft so-
wie von Kompensationsmaßnahmen bei der Aufstellung von Bebauungsplänen 
NRW) im Rahmen des Umweltberichts ergab, dass durch die Umsetzung der 
festgesetzten Grünmaßnahmen die Eingriffe ausgeglichen werden. Die Beein-
trächtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts in seinen in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe a bezeichne-
ten Bestandteilen wurden damit ausreichend berücksichtigt und kompensiert  
(siehe Umweltbericht Pkt. 2.4.9).  
 

• Niederschlagswasserbeseitigung:  
Letzten Endes relevant sind die textlichen Festsetzungen auf der Planzeichnung, 
also die Bezeichnung neu errichtete Dachflächen. Diese wird als Satzung be-
schlossen. 
Naturnahe Regenwasserbewirtschaftung bedeutet, mit dem Niederschlag so um-
zugehen, dass möglichst viel davon wieder in den natürlichen Kreislauf an der 
Stelle eingebracht wird, wo er vor einer baulichen Grundstücksnutzung war. Da-
her hat die Dachbegrünung die Funktion, einen großen Verdunstungsanteil zu 
gewährleisten (mind. 50 % im Jahresmittel). Das restliche Wasser wird in die 
Versickerungsmulden geleitet, wo ebenfalls ein Teil verdunstet und der Rest ver-
sickert. Die Erschließung hinsichtlich der Entwässerung ist damit in Abstimmung 
mit den Technischen Betrieben der Stadt Leverkusen gesichert. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

 

q) zu 2.4.2.5 Anpflanzen und Erhalt von Bäumen 
• Befristete Festsetzung: 

In der Festsetzung 4.3 Schutz des Sperberhorstes durch Erhalt von Bäumen (§ 9 
Abs. 1 Nr. 25 b BauGB) stellt die Befristung nicht auf den Zustand der Bäume ab-
stellt, sondern entsprechend dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zum Be-
bauungsplan auf den fachgerechten Nachweis, dass bei Fällungen und Rodun-
gen keine Verbotstatbestände im Sinne von § 44 Abs. 1 BNatSchG eintreten 
können. Die Grenzen zulässiger Konfliktverlagerung sind damit nicht überschrit-
ten, da festgeschrieben ist, wie in einem nachfolgenden Verfahren der Interes-
senkonflikt sachgerecht und verlässlich gelöst werden kann. Sollte diese Rege-
lung unwirksam oder undurchführbar sein, kann der vorgesehene Verzicht auf 
die Erhaltungsfestsetzung nach Maßgabe einer entsprechenden naturschutz-
rechtlichen Prüfung und Genehmigung auch auf der Ebene des Planvollzuges 
durch die Erteilung einer Befreiung gemäß § 31 Abs. 2 BauGB erreicht werden.  
 

• Bäume ortsbildprägend: 
Eine ortsbildprägende Bedeutung wurde den Bäumen weder im Umweltbericht 
noch von den Fachbehörden zugewiesen. 



 
Bebauungsplan Nr. 256/II „Quettingen - Wellpappenwerk Gierlichs nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“                                              

Seite 84/128 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 

r) zu 2.4.2.6 Öffentlicher Raum/Verkehr 
• Vernichtung Parkplätze: 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 256/II „Quettingen - Wellpap-
penwerk Gierlichs nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ werden 
keine Parkplätze im öffentlichen Raum vernichtet. Der Bebauungsplan sieht le-
diglich eine Verlagerung der vorhandenen öffentlichen Parkplätze (Längspark-
plätze) zwischen Werkszufahrt und nördlicher Plangebietsgrenze in westlicher 
Richtung vor unter Inanspruchnahme von Werksgelände. Es werden damit die 
Voraussetzungen geschaffen, dass zumindest auf diesem Straßenabschnitt ein 
regelgerechter und verkehrssicherer Straßenraum entstehen kann und das Geh-
wegparken hier entfällt. Neben ausreichend dimensionierten Gehwegen auf bei-
den Seiten (2,5 m) ist dann auch eine ausreichende Fahrbahnbreite (5,5 m) ge-
geben, die den Begegnungsfall von PKW - LKW ermöglicht.  
Durch die Aufweitung des Straßenraumes im Zufahrtsbereich, eine An- und Ab-
fahrt nur Richtung Lützenkirchener Straße und eine deutliche Vergrößerung des 
Betriebshofes der Fa. Gierlichs wird die Zu- und Abfahrt der LKWs auf das Be-
triebsgelände zukünftig deutlich verbessert. Ein Rückstau ist damit nicht mehr zu 
erwarten. Eine weitere Verbesserung der Einfahrtssituation durch eine Rückab-
wicklung des Verkaufs der Bergstraße ist nicht erkennbar. 
 

• Variantenwahl: 
Um die negativen Folgen der Zunahme des Schwerverkehrs hinsichtlich der 
Lärmbelastung, der Leistungsfähigkeit aber auch der Verkehrssicherheit zu mini-
mieren, sind im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes unterschiedliche 
Varianten der Verkehrsführung hinsichtlich ihrer lärmtechnischen und verkehrli-
chen Auswirkungen untersucht worden. Die Verkehrsuntersuchung zeigt auf, 
dass sowohl die Verkehrsführungsvariante 2 als auch Variante 3 aus der ver-
kehrlichen Sicht leistungsfähig abwickelbar sind. Insgesamt wurde der Variante 3 
aus schalltechnischen und verkehrlichen Gründen der Vorzug zu geben. Die Va-
riante 3 regelt die Erschließung so, dass die gesamte LKW-An- und Ablieferung 
des Betriebes über den nördlichen Teil der Maurinusstraße und weiter über die 
Lützenkirchener Straße/ Berliner Platz/Bonner Straße abgewickelt wird.  
Die Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II hat am 18.07.2022 die abschlie-
ßende Entscheidung über die Auswahl der Varianten getroffen und sich für die 
Umsetzung der Variante 3 bei Realisierung des Bebauungsplanes Nr. 256/II 
„Quettingen-nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ entschieden. 
Die weitere rechtliche Sicherung der gewählten Variante der Verkehrsführung 
des betriebsbezogenen LKW-Verkehrs erfolgt im städtebaulichen Vertrag bzw. 
durch die Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen. Mit dieser Steuerung 
auch des planexternen aber betriebsbezogenen Verkehrs wird dem Planungsziel 
der Gesamtsteuerung des bestehenden Betriebsstandortes in Form des Aus-
gleichs der Anforderungen der Unternehmenserweiterung und der Schutzinteres-
sen der Nachbarschaft inmitten einer Gemengelage Rechnung getragen.  
Die Konfliktbewältigung erfolgt damit abschließend im Bebauungsplan, eine un-
zulässige Konfliktverlagerung ist nicht gegeben. 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird bis die LKW-Routenführung im Sinne der Variante 3 für den 
betriebsbezogenen LKW-Verkehr nicht gefolgt. 
 

s) zu 2.5 Begründung 
• Frühzeitige Beteiligung: 

Die vorgetragenen Äußerungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wurden 
seitens der Verwaltung, der Gutachter und der Fachbehörden detailliert geprüft 
und bewertet und fließen in die abschließende Gesamtabwägung durch den 
Plangeber mit Satzungsbeschluss ein. Eine falsche Ermittlung, Bewertung und 
Gewichtung der Belange kann nicht erkannt werden. 
 

• Flächenbilanz: 
Die Flächenbilanz bezieht sich auf die grundlegenden Eckdaten des Bebauungs-
planes. Überbaubare Flächen sind gemäß § 23 Abs.1 BauNVO die durch Bau-
grenzen bestimmten Flächen. 
   

• Nebenanlagen: 
Die festgesetzten zulässigen Überschreitungen für untergeordnete Bauteile, Ne-
benanlagen etc. beziehen sich u.a. auf § 23 Abs.3 BauNVO und dienen in Ver-
bindung mit den Regelungen zum Abstandsflächenrecht der Bauordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) zur Klarstellung im Hinblick auf das an-
schließende Genehmigungsverfahren. 
 

• Baugrundstück: 
Gemäß § 19 Abs. 3 BauNVO ist für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche 
die Fläche des Baugrundstücks maßgebend, die im Bauland und hinter der im 
Bebauungsplan festgesetzten Straßenbegrenzungslinie liegt. 
Durch die Festsetzung des sonstigen Sondergebietes definiert der Bebauungs-
plan Nr. 256/II „Quettingen - nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ 
eindeutig, was in diesem Fall als Bauland und damit als Baugrundstück im Sinne 
von § 19 Abs. 3 BauNVO zu betrachten ist. Die textliche Festsetzung 2.1 dient in 
diesem Zusammenhang aufbauend auf § 19 Abs. 3 Satz 2 BauNVO lediglich der 
Klarstellung und der Vermeidung von Verzerrungen bei der Ermittlung der Grund-
flächenzahl. Sie garantiert aber auch durch die explizite Festlegung auf eine je-
weilige Gesamtbetrachtung des Baugebietes, dass die bestehende hohe bauli-
che Ausnutzung bei allen weiteren Veränderungen berücksichtigt wird.  
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
 

t) zu 3. Städtebaulicher Vertrag 
Der städtebauliche Vertrag gemäß § 11 BauGB regelt in Ergänzung zum Bebau-
ungsplan den Planvollzug, in diesem Fall die Festschreibung der Prämissen für 
das Verkehrsgutachten und die schalltechnische Untersuchung hinsichtlich der 
LKW-Bewegungen (Maximalvariante), die Verpflichtung zur organisatorischen 
Umsetzung der Verkehrsvariante 3, Herstellung der öffentlichen Parkplätze, Ver-
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pflichtung zum Abschluss eines Ausbauvertrags, Verpflichtung zur Errichtung ei-
ner Schallschutzwand zur Abschirmung des Verladehofes Errichtung von Photo-
voltaikanlagen, Kosten. 
Es geht insofern um die rechtliche Sicherstellung der Konfliktlösungsmaßnahmen 
außerhalb des Planungsverfahrens auf der Stufe der Verwirklichung der Planung. 
Die Konfliktbewältigung selbst ist bereits im Bebauungsplan erfolgt. Der städte-
bauliche Vertrag ist insofern kein notwendiger Bestandteil des Bebauungs-
planaufstellungsverfahrens gemäß den Bestimmungen des Baugesetzbuches 
und muss insofern nicht veröffentlicht werden. 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 

 

u) zu 4. Zusammenfassung und abschließende Beurteilung 
• mangelnde Eindeutigkeit und Bestimmtheit 

Die vorgetragenen Unstimmigkeiten in den Planunterlagen wurden im Rahmen 
von redaktionellen Änderungen auf der Planzeichnung und in der Begründung 
geändert bzw. klargestellt.  
 

• Verstoß gegen Entwicklungsgebot 
Die im Flächennutzungsplan enthaltene Darstellung einer Grünfläche ohne 
Zweckbestimmung ist bereits über Jahrzehnte im FNP enthalten. Gemäß Be-
gründung soll aufgrund des unmittelbaren Nebeneinanders von Gewerbe- und 
Wohnbauflächen unter Berücksichtigung des Gebäudebestandes durch die 
Grünflächendarstellung dem Trennungsgrundsatz gemäß  § 50 Satz 1 Alt. 1 BIm-
SchG zumindest durch eine optische Trennung zwischen Werk und umgebender 
Wohnbebauung Rechnung getragen werden. Dies war ebenfalls die Begründung 
für die Übernahme der Darstellung in den seit 2006 rechtswirksamen FNP. Damit 
weichen der Sinn und Zweck der Grünflächendarstellung grundlegend von denen 
mit klass. Zweckbestimmung gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 5, § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB 
ab. In Abstimmung mit der Bezirksregierung Köln wird zur Herleitung der beab-
sichtigten Festsetzung SO „Wellpappenwerk“ aus der GE* Darstellung nach § 8 
Abs. 3 Satz 1 BauGB eine FNP-Änderung im Parallelverfahren durchgeführt. In 
diesem Zuge wird auch die Grünflächendarstellung so angepasst, dass die opti-
sche Trennung zwischen Gewerbebetrieb und unmittelbar angrenzender Wohn-
bebauung im Erweiterungsbereich weiterhin gegeben ist. Mit Verfügung vom 
15.11.2021 unter Aktenzeichen 32/62.6–1.03-2021-02 hat die Bezirksregierung 
Köln bestätigt, dass aus landesplanerischer Sicht keine Bedenken gegen die 
26. Flächennutzungsplanänderung bestehen. 
Der Bebauungsplan Nr. 256/II „Quettingen - nördlich Herderstraße und westlich 
Maurinusstraße“ setzt unter Berücksichtigung des Gebäudebestandes dieses 
Ziel konsequent nicht nur Richtung Norden, sondern auch gegenüber der Wohn-
bebauung im Osten und Westen um. Diese Grünfestsetzungen sollen in diesem 
Zuge auch gleichzeitig neben der optischen Trennfunktion auch zahlreiche ökolo-
gische Funktionen (Biodiversität, Regenwasserversickerung, thermische Aus-
gleichsfunktion etc.) erfüllen. Um die Umsetzung dieser komplexen Zielsetzung 
der Grünfestsetzungen sicherzustellen, wurden Festsetzungen auf der Grund-
lage von § 9 Abs.1 Nr. 20.BauGB Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft und Nr. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BIMSCHG&p=50
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25. a) BauGB Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonsti-
gen Bepflanzungen in den Bebauungsplan aufgenommen. Dem Entwicklungsge-
bot gemäß § 8 (2) BauGB wurde damit entsprochen. 

 
• Abwägungsdefizite bei Grundlagenermittlung und städtebaulichem Vertrag 

Die obige Auseinandersetzung mit den einzelnen, vorgetragenen Defiziten zeigt, 
dass diese durch Klarstellungen und Ergänzungen in den Planunterlagen und 
dem städtebaulichen Vertrag ausgeräumt werden konnten. Es kann somit sicher-
gestellt werden, dass mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 256/II „Quet-
tingen - Wellpappenwerk Gierlichs nördlich Herderstraße und westlich Maurinus-
straße“ entsprechend der Zielsetzung in der bestehenden Gemengelage ein ein-
deutiger rechtlicher Rahmen geschaffen wird, der unter Beteiligung der Behörden 
und der Öffentlichkeit die Konflikte insbesondere hinsichtlich der städtebaulichen 
Integration, der immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen und der verkehrli-
chen Belange klärt und im Sinne einer Konfliktbewältigung langfristig steuert. 
   

• Abwägungsfehleinschätzung projektbezogener Angebotsbebauungsplan 
Auch bei privater Veranlassung durch ein konkretes Projekt ist die Überplanung 
des gesamten Betriebsgeländes mit einem klassischen Angebotsbebauungsplan 
zulässig und damit die Möglichkeit der Gesamtsteuerung gegeben, soweit dies 
gemäß § 1 Abs. 3 BauGB aus Sicht der Gemeinde für die städtebauliche Ent-
wicklung und Ordnung erforderlich ist. Dies ist hier mit dem Ziel einen eindeuti-
gen rechtlichen Rahmen zu schaffen, der unter Beteiligung der Behörden und der 
Öffentlichkeit die Konflikte insbesondere hinsichtlich der städtebaulichen Integra-
tion, der immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen und der verkehrlichen Be-
lange klärt und im Sinne einer Konfliktbewältigung in einer Gemengelage lang-
fristig steuert, gegeben. Eine „maßgeschneiderte“, d. h. projektbezogene Pla-
nung für das gesamte Wellpappenwerk Gierlichs in Form eines Angebotsbebau-
ungsplanes mit der Festsetzung eines Sondergebietes „Wellpappenwerk“ (siehe 
auch Erläuterung unter Nr. 5.1.1) ist weiterhin im Vergleich zu dem vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan auch für das Unternehmen das geeignetere Planungs-
instrument. Es lässt innerhalb des gesetzten Rahmens auch zukünftig Ände-
rungswünsche zu und vermeidet, einen allein auf das ursprüngliche Konzept be-
zogenen Bebauungsplan zuvor nebst dem städtebaulichen Vertrag ändern zu 
müssen (vgl. zum projektbezogenen Angebotsbebauungsplan: BVerwG, Be-
schluss vom 25.02.2015 – 4VR5/14 -; OVG Rhl.- Pf., Urteil vom 6. Mai 2015 – 8 
C 10974/14 -; OVG NRW, Urteil vom 13.09.2012 – 2D 38/11 NE -). 
 

• Keine Auseinandersetzung mit Planungsalternativen 
Zu Beginn der Erweiterungsabsichten der Firma Wellpappenwerk Franz Gierlichs 
GmbH & Co. KG hat die Geschäftsführung zusammen mit der Wirtschaftsförde-
rung Leverkusen die Variante einer vollständigen Betriebsverlagerung intensiv 
untersucht. In diesem Zuge sind drei Grundstücke in den Ortsteilen Hitdorf, 
Rheindorf und Manfort vertieft geprüft worden. Die Prüfung ist zu dem Ergebnis 
gekommen, dass alle Grundstücke für eine Verlagerung nicht in Frage kommen. 
Hauptgrund ist, dass alle Flächen weder vom Zuschnitt noch der Größe für eine 
moderne, effiziente und zukunftsorientierte Betriebs- und Produktionsstätte von 
Wellpappen geeignet sind. Ausgehend von einer notwendigen Gesamtlänge mo-
derner Wellpappenanlagen von mindestens 200 m und dazugehörigen Lagerka-
pazitäten von ca. 30.000 Palettenstellflächen ergibt sich zusammen mit den Be-
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reichen für die Weiterverarbeitung, den Versand, die Verladung und das Rangie-
ren, die Stellplätze und ggfls. Erweiterungsreserven ein Gesamtflächenbedarf 
von ca. 60.000 m². Aufgrund dieser Anforderungen wird es auch seitens der Wirt-
schaftsförderung als wenig realistisch eingeschätzt, in absehbarer Zeit entspre-
chende Flächen im Leverkusener Raum zu finden. Dies hat sich auch durch ent-
sprechende Absagen aus den Nachbarkommunen Monheim, Langenfeld und 
Burscheid bestätigt. Eine Standortverlagerung außerhalb des Leverkusener 
Raums kommt für die Firma Gierlichs aufgrund der lokal begrenzten Kunden-
struktur und der gewachsenen Mitarbeiterstruktur nicht in Frage. Auch die Vari-
ante eines Neubaus der geplanten Lager- und Versandanlage an anderer Stelle 
und damit eine teilweise Betriebsverlagerung wurde untersucht, aber letztendlich 
verworfen, da die internen, größtenteils automatisierten und optimierten Be-
triebsabläufe damit deutlich verkompliziert werden und dadurch auch keine deut-
liche Minderung des betriebsbezogenen Verkehrs bzw. Verkehrslärms für das 
Wohnumfeld zu erwarten ist. 
Daher wurde mangels geeigneter und zumutbarer Alternative entschieden, den 
vorhandenen Standort mit flächensparenden Maßnahmen wie einem Hochregal-
lager weiterzuentwickeln und dafür die am Standort seit Jahrzehnten vorgehal-
tene Erweiterungsfläche zu nutzen. 
Mit zu dieser Entscheidung beigetragen hat dabei der Faktor, dass die Firma 
Wellpappenwerk Franz Gierlichs GmbH & Co. KG den Betrieb zur Herstellung 
und Verarbeitung von Wellpappe seit 115 Jahren im Stadtteil Quettingen betreibt. 
Der Betrieb bildet aufgrund dieser langen Tradition einen festen Bestandteil im 
Bewusstsein der Quettinger Bürgerschaft und im Ortsbild des Stadtteils Quettin-
gen, aber auch insgesamt im Stadtgebiet von Leverkusen. Darüber hinaus ist 
das Wellpappenwerk Franz Gierlichs GmbH & Co. KG ein stabiler Arbeitgeber 
mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Quettingen und naher Umgebung. 
 

• Unzulässige Konfliktverlagerung – regionalplanrelevante Dimension 
Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Köln, stellt 
das Plangebiet als Allgemeinen Siedlungsbereich dar. In den Allgemeinen Sied-
lungsbereichen sollen Wohnungen, Wohnfolgeeinrichtungen, wohnungsnahe 
Freiflächen, zentralörtliche Einrichtungen und sonstige Dienstleistungen sowie 
gewerbliche Arbeitsstätten in der Weise zusammengefasst werden, dass sie 
nach Möglichkeit unmittelbar, d.h. ohne größeren Verkehrsaufwand untereinan-
der erreichbar sind.  
In Abstimmung mit der Bezirksregierung Köln wird zur Herleitung der beabsich-
tigten Festsetzung SO „Wellpappenwerk“ aus der GE* Darstellung nach § 8 Abs. 
3 Satz 1 BauGB eine FNP-Änderung im Parallelverfahren durchgeführt. In die-
sem Zuge wird auch die Grünflächendarstellung so angepasst, dass die optische 
Trennung zwischen Gewerbebetrieb und unmittelbar angrenzender Wohnbebau-
ung im Erweiterungsbereich weiterhin gegeben ist. Mit Verfügung vom 
15.11.2021 unter Aktenzeichen 32/62.6–1.03-2021-02 hat die Bezirksregierung 
Köln bestätigt, dass aus landesplanerischer Sicht keine Bedenken gegen die 
26. Flächennutzungsplanänderung bestehen. 
Der Bebauungsplan Nr. 256/II „Quettingen - nördlich Herderstraße und westlich 
Maurinusstraße“ ist damit aus dem Flächennutzungsplan entwickelt und stimmt 
mit den Zielen der Landesplanung überein. 
Weiterhin sind im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes unterschiedli-
che Konflikte insbesondere im Bereich der Versiegelung, der städtebaulichen In-
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tegration, des Gewerbelärms und des Verkehrslärms deutlich geworden. Die ab-
schließende Gesamtbewertung der Auswirkungen des Betriebes und seiner Er-
weiterung kommt nach Abstimmung mit den jeweiligen Behörden und Fachberei-
chen zu dem Ergebnis, dass trotz der Gemengelage auch unter Würdigung der 
unterschiedlichen Umweltbereiche bei Umsetzung der genannten Ausgleichs- 
bzw. Minderungsmaßnahmen erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigungen der 
angrenzenden Wohnbebauung nicht zu erwarten sind. Die dazu erforderlichen 
Regelungen wurden entweder in den Bebauungsplan oder in den städtebauli-
chen Vertrag aufgenommen und dadurch rechtlich gesichert. Eine mangelnde 
Konfliktbewältigung bzw. eine unzulässige Konfliktverlagerung sind insofern nicht 
erkennbar.  
  

• keine gerechte Abwägung, mangelhafte Auseinandersetzung Bürgereinga-
ben, Missachtung Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme 
Seitens der Bürgerschaft sind schwerpunktmäßig Sorgen hinsichtlich der lärm-
technischen und verkehrlichen Auswirkungen vorgetragen worden. 
Diese Belange wurden im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung und 
einer Verkehrsuntersuchung sach- und fachgerecht analysiert und bewertet. 
Die abschließende Gesamtbewertung der Auswirkungen des Betriebes und sei-
ner Erweiterung kommt nach Abstimmung mit den jeweiligen Behörden und 
Fachbereichen zu dem Ergebnis, dass trotz der Gemengelage unter Würdigung 
der unterschiedlichen Umweltbereiche bei Umsetzung der genannten Aus-
gleichs- und Minderungsmaßnahmen erhebliche und nachhaltige Beeinträchti-
gungen der angrenzenden Wohnbebauung nicht zu erwarten sind.  
Insbesondere durch die beschlossene Routenführung des Schwerverkehrs (Vari-
ante 3), die Begrenzung des zusätzlichen LKW-Aufkommens (Maximalvariante) 
als auch das Nachtfahrverbot für LKW werden die lärmtechnischen und verkehrli-
chen Auswirkungen des Betriebes inmitten der bestehenden Gemengelage in 
Teilen deutlich gemindert bzw. so gesteuert, dass sie städtebaulich vertretbar 
sind. Die dazu erforderlichen Regelungen wurden entweder in den Bebauungs-
plan bzw. in den städtebaulichen Vertrag aufgenommen und dadurch rechtlich 
gesichert.  
Auf diese Weise wird der Zielsetzung einer langfristigen planerischen Steuerung 
im Sinne der Konfliktbewältigung und gegenseitigen Rücksichtnahme in einer 
Gemengelage durch den Bebauungsplan Nr. 256/II „Quettingen - nördlich Her-
derstraße und westlich Maurinusstraße“ Rechnung getragen. Mit der Ausübung 
des Entschließungs- und Gestaltungsermessens durch die Stadt Leverkusen ent-
steht Planungs- und Investitionssicherheit für das Unternehmen unter gleichzeiti-
ger Berücksichtigung der berechtigten Schutzinteressen der Nachbarschaft und 
der städtebaulichen Beweggründe der Stadt Leverkusen. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird bis auf das LKW-Nachtfahrverbot, die LKW-Routenführung 
im Sinne der Variante 3 und die Festlegung der Obergrenze für den betriebsbezoge-
nen LKW-Verkehr nicht gefolgt. 
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I/A 7.  Stellungnahme 7 – Schreiben vom 27.12.2021  

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
• Wohngebiet vs. Betriebsstandort 

Das heutige Planerfordernis resultiert daraus, dass sich das Unternehmen zur 
Zeit der Gründung vor ca. 115 Jahren in einer relativen Alleinlage am Ortsrand 
befand. Mittlerweile hat sich eine Situation entwickelt, in der der Unternehmens-
standort einschließlich seiner vorgesehenen Erweiterungsfläche im Norden inmit-
ten eines verdichteten Siedlungsbereiches liegt, welcher im unmittelbaren Umfeld 
auch schutzbedürftige Wohnnutzungen umfasst. Auf der Ebene des Flächennut-
zungsplans der Stadt Leverkusen wurde aufgrund dieser Historie den plausiblen 
standortbezogenen Erweiterungsabsichten des Unternehmens schon seit Jahr-
zehnten Rechnung getragen und das Betriebsgelände überwiegend als einge-
schränktes Gewerbegebiet (GE*) dargestellt. Im eingeschränkten Gewerbegebiet 
ist nur die Ansiedlung von Gewerbebetrieben zulässig, die das Wohnen nicht we-
sentlich stören. Da auch die Prüfung von Standortverlagerungen keine für den 
Betrieb geeignete und zumutbare Alternative aufgezeigt hat, wurde entschieden 
den vorhandenen Standort mit flächensparenden Maßnahmen wie einem Hoch-
regallager weiterzuentwickeln. Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 256/II 
„Quettingen - Wellpappenwerk Gierlichs nördlich Herderstraße und westlich Mau-
rinusstraße“ zielt aber besonders darauf ab, neben dem Interesse künftiger Pla-
nungs- und Investitionssicherheit für das Unternehmen auch die Schutzinteres-
sen der Nachbarschaft angemessen zu berücksichtigen, indem ein eindeutiger 
rechtlicher Rahmen geschaffen wird, der unter Beteiligung der Behörden und der 
Öffentlichkeit die Konflikte insbesondere hinsichtlich der städtebaulichen Integra-
tion, der immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen und der verkehrlichen Be-
lange klärt und im Sinne einer Konfliktbewältigung langfristig steuert. 

 
• Zusätzliches Verkehrsaufkommen – Variantenwahl 

Die im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 256/II „Quettingen – 
Wellpappenwerk Gierlichs, nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ 
von der ACCON Köln GmbH im August 2021 durchgeführte schalltechnische Un-
tersuchung und die ergänzende Stellungnahme vom April 2022 hat auch die Zu-
nahme des Verkehrslärms insbesondere durch die Geräuschimmissionen des 
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dem Betrieb zuzuordnenden Fahrzeugverkehrs auf der öffentlichen Straße gut-
achterlich untersucht. Sie macht deutlich, dass durch die Wahl der Variante 3 der 
Verkehrslärm auch bei Umsetzung der Maximalvariante im Bereich der nördli-
chen Maurinusstraße lediglich geringfügig erhöht, dafür im südlichen Bereich der 
Maurinusstraße deutlich gemindert wird. Zusätzlich wird die nächtliche Verkehrs-
lärmbelastung für alle Anwohner der Maurinusstraße signifikant verringert durch 
das Nachtfahrverbot für sämtliche LKWs in der Maurinusstraße. Die Bezirksver-
tretung für den Stadtbezirk II hat am 18.07.2022 die abschließende Entscheidung 
über die Auswahl der Varianten getroffen und sich für die Umsetzung der Vari-
ante 3 bei Realisierung des Bebauungsplanes Nr. 256/II „Quettingen-nördlich 
Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ entschieden. Die weitere rechtliche 
Sicherung der gewählten Variante der Verkehrsführung des betriebsbezogenen 
LKW-Verkehrs, des Nachtfahrverbotes und der Prämissen der Maximalvariante 
erfolgt im städtebaulichen Vertrag bzw. durch die Anordnung verkehrsrechtlicher 
Maßnahmen. Mit dieser Steuerung auch des planexternen aber betriebsbezoge-
nen Verkehrs wird dem Planungsziel der Gesamtsteuerung des bestehenden Be-
triebsstandortes in Form des Ausgleichs der Anforderungen der Unternehmens-
erweiterung und der Schutzinteressen der Nachbarschaft inmitten einer Gemen-
gelage auch hinsichtlich der Verkehrslärmbelastung Rechnung getragen.  
 

• Prüfung von Standortalternativen? 
Zu Beginn der Erweiterungsabsichten der Firma Wellpappenwerk Franz Gierlichs 
GmbH & Co. KG hat die Geschäftsführung zusammen mit der Wirtschaftsförde-
rung Leverkusen die Variante einer vollständigen Betriebsverlagerung intensiv 
untersucht. In diesem Zuge sind drei Grundstücke in den Ortsteilen Hitdorf, 
Rheindorf und Manfort vertieft geprüft worden. Die Prüfung ist zu dem Ergebnis 
gekommen, dass alle Grundstücke für eine Verlagerung nicht in Frage kommen. 
Hauptgrund ist, dass alle Flächen weder vom Zuschnitt noch der Größe für eine 
moderne, effiziente und zukunftsorientierte Betriebs- und Produktionsstätte von 
Wellpappen geeignet sind. Ausgehend von einer notwendigen Gesamtlänge mo-
derner Wellpappenanlagen von mindestens 200 m und dazugehörigen Lagerka-
pazitäten von ca. 30.000 Palettenstellflächen ergibt sich zusammen mit den Be-
reichen für die Weiterverarbeitung, den Versand, die Verladung und das Rangie-
ren, die Stellplätze und ggfls. Erweiterungsreserven ein Gesamtflächenbedarf 
von ca. 60.000 m². Aufgrund dieser Anforderungen wird es auch seitens der Wirt-
schaftsförderung als wenig realistisch eingeschätzt, in absehbarer Zeit entspre-
chende Flächen im Leverkusener Raum zu finden. Dies hat sich auch durch ent-
sprechende Absagen aus den Nachbarkommunen Monheim, Langenfeld und 
Burscheid bestätigt. Eine Standortverlagerung außerhalb des Leverkusener 
Raums kommt für die Firma Gierlichs aufgrund der lokal begrenzten Kunden-
struktur und der gewachsenen Mitarbeiterstruktur nicht in Frage. Auch die Vari-
ante eines Neubaus der geplanten Lager- und Versandanlage an anderer Stelle 
und damit eine teilweise Betriebsverlagerung wurde untersucht, aber letztendlich 
verworfen, da die internen Betriebsabläufe damit deutlich verkompliziert werden 
und keine Minderung des betriebsbezogenen Verkehrslärms einhergeht. 
Daher wurde mangels geeigneter und zumutbarer Alternative entschieden, den 
vorhandenen Standort mit flächensparenden Maßnahmen wie einem Hochregal-
lager weiterzuentwickeln und dafür die am Standort seit Jahrzehnten vorgehal-
tene Erweiterungsfläche zu nutzen. 
Mit zu dieser Entscheidung beigetragen hat dabei der Faktor, dass die Firma 
Wellpappenwerk Franz Gierlichs GmbH & Co. KG den Betrieb zur Herstellung 
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und Verarbeitung von Wellpappe seit 115 Jahren im Stadtteil Quettingen betreibt 
und ein stabiler Arbeitgeber mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Quet-
tingen und naher Umgebung ist. Der vorliegende Bebauungsplan bezweckt aller-
dings nicht allein die Ermöglichung einer Betriebserweiterung auf der bislang un-
bebauten Erweiterungsfläche, sondern insbesondere auch eine planerische 
Steuerung des Betriebsgeländes insgesamt, um unabhängig von baurechtlichen 
Genehmigungsverfahren oder ordnungsbehördlichen Maßnahmen einen zu-
kunftsfähigen und verlässlichen Ausgleich der unterschiedlichen Interessen des 
Betriebes und der Nachbarschaft herbeizuführen.   

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird bis auf das LKW-Nachtfahrverbot, die LKW-Routenführung 
im Sinne der Variante 3 und die Festlegung der Obergrenze für den betriebsbezoge-
nen LKW-Verkehr nicht gefolgt. 
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I/A 8.  Stellungnahme 8 – Schreiben vom 21.02.2022  
 

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
• Erhöhte Lärmbelastung 

Die im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 256/II „Quettingen – 
Wellpappenwerk Gierlichs, nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ 
von der ACCON Köln GmbH im August 2021 durchgeführte schalltechnische Un-
tersuchung und die ergänzende Stellungnahme vom April 2022 hat auch die Zu-
nahme des Verkehrslärms insbesondere durch die Geräuschimmissionen des 
dem Betrieb zuzuordnenden Fahrzeugverkehrs auf der öffentlichen Straße gut-
achterlich untersucht.  
Die Untersuchung kommt bezüglich der Beurteilung der Auswirkungen des be-
triebsbedingten Fahrzeugverkehrs gemäß Nummer 7.4 TA Lärm zu dem Ergeb-
nis, dass das Kriterium der Erhöhung des Beurteilungspegels der Verkehrsgeräu-
sche um mindestens 3 dB(A) auch in der betrachteten Maximalsituation und bei 
Realisierung der Variante 3 der Verkehrsführung deutlich unterschritten wird und 
damit weitere Maßnahmen nicht erforderlich sind.  
Die auf den Verkehrsgutachten und Berechnungen zu Abschnitt 7.4 TA Lärm 
(Variante 3) aufbauende und nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Stra-
ßen – Ausgabe 2019 – RLS-19 erfolgte Ermittlung der Immissionspegel im nördli-
chen Abschnitt der Maurinusstraße ergibt maximale Beurteilungspegel von 61 dB 
(A) tagsüber an den nahegelegensten Fenstern der unmittelbar angrenzenden 
Wohnbebauung ohne Berücksichtigung des Verkehrs der Firma Gierlichs. Der 
betriebsbedingte Verkehr der Firma Gierlichs erhöht diesen Wert um 1,6 dB(A) 
auf maximal 63 dB(A). Ein Vergleich der oben genannten Beurteilungspegel in 
der Maurinusstraße mit den Orientierungswerten der DIN 18005 „Schallschutz im 
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Städtebau“ Beiblatt 1, hier: allgemeines Wohngebiet 55 dB(A) Tag und 45 dB(A) 
Nacht, ergibt, dass die Maurinusstraße bereits im Ausgangszustand lärmvorbe-
lastet ist. Die im Rahmen der ergänzenden Stellungnahme ermittelten Beurtei-
lungspegel überschreiten die Orientierungswerte für allgemeine Wohngebiete 
schon im Ausgangszustand tagsüber mit maximal 6 dB(A) und mit 8 dB(A) im 
Falle der Gesamtbetrachtung, also unter Mitberücksichtigung des betriebsbe-
dingten Verkehrsaufkommens. Es wird deutlich, dass die Orientierungswerte un-
abhängig von dem betriebsbedingten Verkehrsaufkommen aufgrund der Ver-
kehrslärm-Vorbelastung besonders durch die teilweise dicht an der Straße ste-
hende Blockrandbebauung nicht eingehalten werden können. Aber die Werte zei-
gen auch, dass die vom Bundesverwaltungsgericht (Beschl. vom 25.04.2018 – 
9 A 16.16 -) für die Fachplanung angenommenen und hier zur Orientierung mit-
telbar herangezogenen geringeren Zumutbarkeitsschwellenwerte für Verkehrs-
lärm von 67 dB(A) am Tage auch bei Umsetzung der Maximalvariante deutlich 
unterschritten werden. Unter Berücksichtigung der Tatsachen, dass von den stär-
keren Überschreitungen lediglich vier Häuser im nördlichen Straßenabschnitt der 
Maurinusstraße betroffen sind, die Überschreitungen an den übrigen etwas von 
der Straße zurückstehenden Gebäuden deutlich geringer ausfallen, die Verkehrs-
lärmbelastung in der südlichen Maurinusstraße deutlich zurückgeht und das 
Nachtfahrverbot für LKW in der Maurinusstraße die nächtliche Verkehrslärmbe-
lastung mindert, sind die Überschreitungen der Orientierungswerte insgesamt für 
einen innerstädtischen Bereich bzw. eine faktische Gemengelage (Orientierungs-
wert für Mischgebiete 60 dB(A) Tag) in der Abwägung mit den Planungszielen 
und den fehlenden Planungsalternativen aus Sicht der Stadt vertretbar. Um das 
Nachtfahrverbot einzuhalten, hat die Firma Wellpappenwerk Franz Gierlichs 
GmbH & Co. KG Lkw-Stellplätze im Gewerbegebiet Fixheide angemietet. Die be-
triebsbedingt notwendigen Lkw-Fahrten zwischen 22 Uhr und 6 Uhr starten bzw. 
enden dort. 
Die Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II hat am 18.07.2022 die abschlie-
ßende Entscheidung über die Auswahl der Varianten getroffen und sich für die 
Umsetzung der Variante 3 bei Realisierung des Bebauungsplanes Nr. 256/II 
„Quettingen-nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ entschieden. 
Die weitere rechtliche Sicherung der gewählten Variante der Verkehrsführung 
des betriebsbezogenen LKW-Verkehrs, des Nachtfahrverbotes und der Prämis-
sen der Maximalvariante erfolgt im städtebaulichen Vertrag bzw. durch die An-
ordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen. Mit dieser Steuerung auch des planex-
ternen aber betriebsbezogenen Verkehrs wird dem Planungsziel der Gesamt-
steuerung des bestehenden Betriebsstandortes in Form des Ausgleichs der An-
forderungen der Unternehmenserweiterung und der Schutzinteressen der Nach-
barschaft inmitten einer Gemengelage auch hinsichtlich der Verkehrslärmbelas-
tung Rechnung getragen.  

 
• Emission gefährlicher Schadstoffe 

Die Emission gefährlicher Schadstoffe seitens der Firma Gierlichs ist nicht be-
kannt. Der Gesetzgeber unterscheidet zwischen Anlagen zur Herstellung von Pa-
pier, Karton und Pappe sowie Anlagen zur Herstellung von Wellpappe. Anlagen 
zur Herstellung von Wellpappe sind kaum emissionsrelevant, da der eigentliche 
Herstellungsprozess das Verkleben einzelner Kartonbahnen mit lösungsmittel-
freien Klebstoffen darstellt (siehe: Hansmann/Röckinghausen in: Landmann/Roh-
mer, Umweltrecht, Werkstand: 94. EL, Dezember 2020, Anhang 1, Tabelle 6, 4. 
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BImSchV, Rdnr. 2 unter Bezugnahme auf die Ausführungen der Bundesregie-
rung in der amtlichen Begründung zur Neufassung des Anlagenkataloges im 
Jahre 2001 zur Nr. 6 zur BR-Drs. 674/00, Seite 125). Aus diesen Gründen er-
folgte 2001 die Streichung der Wellpappenanlagen im Anlagenkatalog der 4. 
BImSchV. Wellpappenanlagen fallen nicht unter die Anlagen zur Herstellung von 
Papier, Karton oder Pappe (vgl. insoweit Ziffer 6.2 der Anlage 1 zur 4. BImSchV). 
Es ist weder die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Ziffer 
6.2 der Anlage 1 zum UVPG noch eine immissionsschutzrechtliche Genehmi-
gung erforderlich.  

 
• Rasenfläche ist Nahrungsraum für Arten/Bienenschutz 

Der Umweltbericht stellt dazu Folgendes fest: Die Grünfläche im Norden stellt für 
verschiedene Tiergattungen wie Insekten, Vögel und Kleinsäuger Nahrungs- 
und/oder Lebensraum dar. Aufgrund der Ausgestaltung (deutliche Vorbelastung, 
regelmäßig gemähte Rasenfläche) weist sie aber nur eine geringe Biotopfunktion 
auf. Im Rahmen der Baumaßnahme werden einige Arten durch den Verlust von 
Freiflächen Lebens- bzw. Nahrungsraum verlieren. Dabei handelt es sich auf-
grund der vorhandenen Grünflächen am ehesten um Insekten, wenige Vogelar-
ten und evtl. einzelne Kleinsäuger. 
Die im Bebauungsplan festgesetzten umfangreichen Be- und Eingrünungsmaß-
nahmen schaffen neuen Nahrungs- bzw. Lebensraum für Insekten, Vögel u.a. 
Dazu gehört eine gezielte Auswahl an Pflanzen, die Bedeutung als Futterpflan-
zen für Insekten und Vögel besitzen, abgestorbene Äste und Stämme, die ein be-
sonders wertvolles Strukturelement darstellen. Totholz wird u.a. von Moosen, 
Flechten, Pilzen, Käfern, Ameisen und solitären Wildbienen bzw. Wespen als Le-
bensraum genutzt. Zusätzlich können Vögel die Totholzhaufen als Sitzplätze, 
Singwarten und Nahrungsbiotope nutzen. Weiterhin gehören dazu vegetations-
freie Bereiche bzw. Schotterrasenflächen als Versteck, Brut- und Sonnenplätze 
von Insekten und anderen Bewohnern, temporäre Wasserflächen als Verbesse-
rung des Wasserangebotes für Insekten und Vögel. Hier ist auch eine unmittel-
bare Ergänzung des Grundwassers möglich. Das Kleinklima wird durch Verduns-
tung und Staubbindung positiv beeinflusst.  
Der Umweltbericht kommt unter Würdigung der unterschiedlichen Umweltbe-
lange zu dem Ergebnis, dass bei Umsetzung der genannten Ausgleichsmaßnah-
men erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigungen nicht zu erwarten sind. 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird bis auf das LKW-Nachtfahrverbot, die LKW-Routenführung 
im Sinne der Variante 3 und die Festlegung der Obergrenze für den betriebsbezoge-
nen LKW-Verkehr nicht gefolgt. 
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I/B Stellungnahmen der Behörden und sonst. Träger öffentl. Belange 
 
I/B 1: Bundeswehr, Referat I 3 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 2: Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co KG 

 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht. Die Information über die 
Versorgungsleitung im Plangebiet werden an den Projektträger weitergeleitet. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/B 3: IHK – Industrie- und Handelskammer zu Köln 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 4: POLIZEI Nordrhein-Westfalen Köln 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht.  
Der Hinweis wurde in den Bebauungsplan mit aufgenommen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 5: TBL – Technische Betriebe Leverkusen 
 
 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
a) Versickerung von Niederschlagswasser 

Um das Kanalnetz zu entlasten und die Überflutungsgefahr zu mindern, wird eine 
Versickerung der Hof- und Zufahrtsflächen angestrebt. Nach der im Juli 2020 von 
HYDR.O Geologen und Ingenieure durchgeführten Versickerungsversuche ist 
diese aufgrund der ermittelten Durchlässigkeitsbeiwerte und des vorgefundenen 
Grundwasserstandes z.B. über Mulden, Rigolen etc. möglich. Der Bebauungs-
plan enthält entsprechende Festsetzungen.  

b) Überflutungsschutz 
Der Hinweis zur Notwendigkeit von einem Überflutungsschutznachweis ist im Be-
bauungsplan unter „II. Hinweise“ benannt und wird an den Projektträger weiter-
geleitet zur Beachtung bei den weiteren Planungen. Eine erste überschlägige 
Prüfung hat ergeben, dass über die geplanten Muldensysteme und ggfls. eine 
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entsprechende bauliche Ausbildung des Ladehofes auch der Überflutungsschutz 
bewältigt werden kann.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
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I/B 6:  Telekom 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Anregung wird an den Projektträger weitergeleitet zur Beachtung bei den 
weiteren Planungen.  

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
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I/B 7: Vodafone NRW GmbH 

 
 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht.  

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 8: Vodafone GmbH 
 
 

 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 9: Stadt Monheim 
 
 

 

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht.  

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 10: Stadt Bergisch Gladbach 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht.  
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
I/B 11: Stadt Burscheid 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht.  

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 12: Bezirksregierung Köln – Dez. 54 – Gewässerentwicklung 
 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht.  
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

I/B 13: Bezirksregierung Köln – Dez. 35.4 – Denkmalschutz 
 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht.  
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 14: Bezirksregierung Köln – Dez. 53 – Immissionsschutz 
 

 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

a) Schalltechnische Untersuchung 
Die gutachterliche Stellungnahme geht nicht von einem Betrieb an Sonn- und 
Feiertagen aus. Die Containeranlage wird für den Schulbetrieb genutzt und hat 
aufgrund des Betriebes lediglich tagsüber für das Gutachten keine Relevanz. 

b) Seveso - II- Konzept 
Ein entsprechender Hinweis wird in die Begründung (Abschnitt 3.2 FNP) mit auf-
genommen. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 15: Plusnet GmbH 
 
 

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht.  

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 16: Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 17:  Fachbereich 32 – Umwelt 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

a) Prüfung Artenschutz: 
Ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag wurde im Frühjahr 2020 erstellt und an 
die Untere Naturschutzbehörde übersandt. Die daraus resultierenden Auflagen 
wurden in den Bebauungsplan übernommen.  
Beschlussvorschlag der Verwaltung  
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
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b) Klima/Dachbegrünung/Verschattung 
Die Anregung wird aufgegriffen und die Festsetzung in Abstimmung mit dem 
Fachbereich 32/Klima im Rahmen von redaktionellen Änderungen wie folgt er-
gänzt: (Ergänzungen kursiv): 
 
Extensive Dachbegrünung 
Die mit „D“ bezeichneten Dachflächen sind mit mindestens 4 unterschiedlichen 
Arten von Sprossenansaat in Kombination mit Sedumsprossen mit mindestens 
50 g/m² als extensive Dachbegrünungen anzulegen. Die Gesamtaufbauhöhe der 
extensiven Begrünung muss mindestens 6 cm betragen. 
 
In Abstimmung mit den Umweltbehörden wurde die Mindestdicke der Substrat-
schicht abweichend von der Stellungnahme abschließend auf 6 cm festgelegt, 
um neben den oben genannten Anforderungen auch denen an eine noch ausrei-
chend wirtschaftliche Konstruktion im Stahlhallenbau gerecht zu werden. 
 
Die gesamte Verschattungsstudie war Bestandteil der Vorlage, der Unterlagen 
zur öffentlichen Auslegung und liegt auch dem Fachbereich 32/Klima vor. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung  
Der Stellungnahme wird gefolgt. 

c) Altlasten: 
Anregungen werden nicht vorgetragen. 

d) Versickerung: 
Die Hinweise zur Niederschlagswasserversickerung werden an den Projektträger 
weitergeleitet. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung  
Der Stellungnahme wird gefolgt. 

e) Untere Immissionsschutzbehörde 
Anregungen werden nicht vorgetragen. 

f) Abbruch/Entsorgung 
Die Hinweise zu den unterschiedlichen rechtlichen Grundlagen der Ver- und Ent-
sorgung werden in den Umweltbericht (Abschnitt 2.4.5) zur Klarstellung aufge-
nommen. 
Beschlussvorschlag der Verwaltung  
Den Stellungnahmen wird gefolgt. 
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I/B 18: Geologischer Dienst NRW 
 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht.  

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 19: Thyssengas 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht.  

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 20: LVR - Bodendenkmalpflege 
 

 

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Hinweis wurde in den Bebauungsplan mit aufgenommen. 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
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I/B 21: Nahverkehr Rheinland GmbH 
 

 
 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Trägers werden keine Anregungen vorgebracht.  

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/C Stellungnahmen der Fachbereiche und Betriebe  
 
I/C 1: Fachbereich 30 Recht und Vergabestelle Abt. 301- zentrale Vergabestelle 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Es werden keine Anregungen vorgetragen. 
 
 
 

I/C 2: Fachbereich 51 und 40 - Schulen 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Es werden keine Anregungen vorgetragen. 
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I/C 3: Fachbereich 63 - Denkmalpflege 
 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Es werden keine Anregungen vorgetragen. 

 
 
I/C 4: WFL - Wirtschaftsförderung Leverkusen 
 

 
 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Es werden keine Anregungen vorgetragen. 
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I/C 5: Fachbereich 61 – Mobilität und Klimaschutz 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Um die negativen Folgen der Zunahme des Schwerverkehrs hinsichtlich der 
Lärmbelastung, der Leistungsfähigkeit aber auch der Verkehrssicherheit zu mini-
mieren, sind im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes unterschiedliche 
Varianten der Verkehrsführung untersucht worden. Insgesamt wurde der Vari-
ante 3 der Vorzug zu geben. Die Variante 3 regelt die Erschließung so, dass die 
gesamte LKW-An- und Ablieferung des Betriebes über den nördlichen Teil der 
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Maurinusstraße und weiter über die Lützenkirchener Straße/ Berliner Platz/Bon-
ner Straße abgewickelt wird. Ein städtischer Lärmbrennpunkt ist durch die Füh-
rung des betriebsbezogenen LKW-Verkehrs auf dem Weg zur Autobahn nicht be-
troffen.   
In der Folge sinkt in der südlichen Maurinusstraße der Schwerverkehr gegenüber 
der Analyse deutlich auf 3 SV-Fahrten/24h (Analyse: 44 SV/24h) ab und erhöht 
damit hier auch die Verkehrssicherheit signifikant. Konflikte durch Begegnungs-
verkehr und parkende Fahrzeuge werden stark gemindert.   
In der nördlichen Maurinusstraße wird ein Zuwachs von 15 SV-Fahrten/24h auf 
82 SV-Fahrten/24h erfolgen. Mit einem Verbot des Gehwegparkens im nördli-
chen Abschnitt der Maurinusstraße und der Verlagerung der Längsparker im öf-
fentlichen Straßenraum zwischen Werkszufahrt und nördlicher Plangebiets-
grenze kann auf diesem Straßenabschnitt ein regelgerechter und verkehrssiche-
rer Straßenraum entstehen. Durch den betriebsbedingten Verkehr der Firma 
Gierlichs erhöhen sich die Immissionspegel in diesem Abschnitt auf maximal 63 
dB(A). Damit werden bezüglich des Verkehrslärms auch bei Umsetzung der Ma-
ximalvariante die allgemein als Schwellenwerte der Gesundheitsgefährdung be-
nannten Immissionspegel von 70 dB(A) am Tage deutlich unterschritten. Zusätz-
lich wird die nächtliche Verkehrslärmbelastung signifikant gemindert durch das 
Nachtfahrverbot für LKWs in der Maurinusstraße.  
Die Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II hat am 18.07.2022 die abschlie-
ßende Entscheidung über die Auswahl der Varianten getroffen und sich für die 
Umsetzung der Variante 3 bei Realisierung des Bebauungsplanes Nr. 256/II 
„Quettingen-nördlich Herderstraße und westlich Maurinusstraße“ entschieden. 
Die weitere rechtliche Sicherung der gewählten Variante der Verkehrsführung 
des betriebsbezogenen LKW-Verkehrs erfolgt im städtebaulichen Vertrag bzw. 
durch die Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen. Mit dieser Steuerung 
auch des planexternen aber betriebsbezogenen Verkehrs wird dem Planungsziel 
der Gesamtsteuerung des bestehenden Betriebsstandortes in Form des Aus-
gleichs der Anforderungen der Unternehmenserweiterung und der Schutzinteres-
sen der Nachbarschaft inmitten einer Gemengelage auch hinsichtlich der Ver-
kehrsbelastung Rechnung getragen.  
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
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I/C 6: Fachbereich 02 Konzernsteuerung/Liegenschaften  
 

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Es werden keine Anregungen vorgetragen. 

 
 
I/C 7: Fachbereich 65 - Gebäudewirtschaft 
 

 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Es werden keine Anregungen vorgetragen. 
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I/C 8: Fachbereich 50 - Soziales 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Es werden keine Anregungen vorgetragen. 
 

 
I/C 9: Fachbereich 60 – Baudezernat 
 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Es werden keine Anregungen vorgetragen. 
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I/C 10: Sportpark Leverkusen 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Es werden keine Anregungen vorgetragen. 

 
I/C 11: Fachbereich 661 - Tiefbau  
 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Es werden keine Anregungen vorgetragen.  
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Stellungnahmen wird gefolgt.  
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